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1. Der Europiische Rat ist am 15. und 16. Mirz 2002 zu seiner zweiten jahrlichen Friithjahrs-
tagung zur Lage der Union im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zusammengetreten.
Vor der Tagung hat ein Gedankenaustausch mit dem neuen Présidenten des Europédischen
Parlaments, Herrn Pat Cox, iiber die wichtigsten zur Erorterung anstehenden Punkte stattge-
funden. Der Europiische Rat begriifit die Initiative des Prédsidenten zugunsten einer neuen

Partnerschaft fiir politischen Dialog und pragmatische Verdnderungen.

2. Die Staats- und Regierungschefs sowie die Auflen- und die Finanzminister sind auch mit ihren
Amtskollegen aus den dreizehn Bewerberlindern zusammengekommen, um die Lissabonner
Strategie und ihre Umsetzung zu erdrtern. Der Europiische Rat sieht die Lissabonner Strate-
gie als einen Anreiz fiir die Bewerberldnder, grundlegende wirtschaftliche, soziale und
umweltpolitische Ziele aufzustellen und umzusetzen, sowie als einen Prozess beiderseitigen

Lernens.

ALLGEMEINER POLITISCHER UND WIRTSCHAFTLICHER HINTERGRUND

3. Am Euro wird deutlich, was die Europdische Union erreichen kann, wenn der politische Wille
vorhanden ist. Derselbe politische Wille muss fiir die Erreichung der wirtschafts-, sozial- und

umweltpolitischen Ziele, welche die Union sich gesteckt hat, an den Tag gelegt werden.

4.  Der Europdische Rat hat auf der Grundlage des Friihjahrsberichts der Kommission die Fort-
schritte gepriift, die in den ersten beiden Jahren der Umsetzung der Lissabonner Strategie
erzielt wurden. Er stellt fest, dass es wichtige Erfolge gab, die Fortschritte aber in einigen
Bereichen zu langsam waren. Er hat dabei die Beitrdge der einzelnen Fachrite beriicksichtigt.
Das Ziel ist nun, diese Strategie zu vereinfachen und zu konsolidieren, um eine effektivere

Umsetzung der bereits gefassten und der heutigen Beschliisse zu gewdhrleisten.

5. Nach dem steilen Abschwung im Jahr 2001 befindet sich die Wirtschaft nun im Anfangs-
stadium einer allgemeinen Erholung. Dank der raschen Reaktion der Wirtschaftspolitik, soli-
der Grunddaten sowie eines wiedergewonnenen Vertrauens besteht die Voraussetzung fiir
eine derartige wirtschaftliche Erholung. Nun miissen diese Aussichten verbessert werden,
indem ein klarer Wille zu wirtschaftlichen Reformen unter Beweis gestellt wird, mit denen

sich das Wachstums- und Beschiftigungspotenzial der EU steigern ldsst.
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AUFRECHTERHALTUNG DER DYNAMIK FUR UNSERE LANGFRISTIGE
STRATEGIE

Abstimmung der Wirtschaftspolitiken

6.  Grundlage fiir die Abstimmung der Finanzpolitiken ist die Verpflichtung auf gesunde Staats-
finanzen und auf die Spielregeln, die im Rahmen des Stabilitits- und Wachstumspakts verein-
bart wurden. Die Mitgliedstaaten halten das mittelfristige Ziel eines nahezu ausgeglichenen
oder einen Uberschuss aufweisenden Haushalts spitestens im Jahr 2004 ein. Die automati-
schen Stabilisatoren sollten in symmetrischer Art und Weise wirken konnen, ohne dass im
Falle eines Abschwungs die Grenze von 3 % des BIP iiberschritten wird. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass in Phasen des Aufschwungs die Wachstumsdividende uneingeschrinkt genutzt
werden sollte. Mitgliedstaaten, die diskretionére finanzpolitische Malnahmen ergreifen wol-

len, miissen zuvor den hierfiir erforderlichen Spielraum schaffen.

Der Europiische Rat fordert den Rat auf, die dauerhafte Tragfdhigkeit der 6ffentlichen Finan-
zen im Rahmen seiner jihrlichen Uberwachung weiterhin zu priifen, insbesondere im Lichte
der haushaltspolitischen Herausforderungen, die sich durch die Uberalterung der Bevolkerung

stellen.

7. Der Euro-Raum ist eine Wihrungsunion mit einer einheitlichen, unabhéngigen Geldpolitik
und dezentralisierten, aber abgestimmten Finanzpolitiken. Daher bedarf es weiterer Fort-

schritte in Form folgender MaBBnahmen:

—  Verbesserung und Harmonisierung der Methoden fiir die Erstellung von Statistiken und
die Aufstellung von Indikatoren im Euro-Raum; die Kommission und der Rat werden
gebeten, dem Europiischen Rat rechtzeitig fiir seine Friithjahrstagung 2003 einen umfas-

senden Bericht iiber die Statistiken im Euro-Raum vorzulegen;

— Vornahme einer systematischen Analyse des gesamten "policy mix" im Euro-Raum zur
Beurteilung der Kohédrenz von Geld- und Finanzpolitik in Bezug auf die wirtschaft-

lichen Entwicklungen;

—  Verstirkung der bestehenden Mechanismen fiir die finanzpolitische Abstimmung; dies-
beziiglich wird die Kommission rechtzeitig vor der Friihjahrstagung des Europdischen
Rates im Jahr 2003 Vorschldge zur Verstirkung der wirtschaftspolitischen Abstimmung

vorlegen.
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Der Europdische Rat billigt in diesem Zusammenhang das so genannte "Eckwertepapier".
Dieses Papier wird die Grundlage fiir die Grundziige der Wirtschaftspolitik bilden, die ziel-
gerichtet und spezifisch sein werden und in denen die wichtigsten wirtschaftspolitischen
Herausforderungen aufgezeigt und konkrete Ma3nahmen vorgeschlagen werden, um diesen
Herausforderungen zu begegnen. Zentrale Fragen werden dabei die Qualitdt und die dauer-
hafte Tragfihigkeit der 6ffentlichen Finanzen, die Fortsetzung weiterer notwendiger Refor-
men auf dem Waren-, dem Kapital- und dem Arbeitsmarkt und die Gewéhrleistung der Koha-

renz mit den Politiken in den Einzelbereichen sein.

Nachhaltige Entwicklung

10.

11.

12.

Heutiges Wachstum darf auf keinen Fall die Wachstumschancen kiinftiger Generationen
gefdhrden. Die Strategie fiir nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass die verschiedenen Poli-
tiken mit den langfristigen Zielen der Union im Einklang stehen miissen. Wirtschaftliche,
soziale und okologische Erwigungen miissen im Rahmen der politischen Entscheidungs-
prozesse gleiche Beachtung finden. In dieser Beziehung haben die betreffenden Ratsformatio-
nen wie "Wirtschaft und Finanzen" und "Allgemeine Angelegenheiten" nun ihre Strategien
fiir die Einbeziehung der Umweltbelange angenommen, und auch der Rat "Fischerei" hat die
erforderlichen Schritte unternommen, damit diese Einbeziehung im Rahmen seiner bevor-

stehenden Uberpriifung der Gemeinsamen Fischereipolitik erfolgen kann.

Der Europiische Rat begriifit den Beschluss, das Kyoto-Protokoll im Namen der Europi-
ischen Gemeinschaft zu ratifizieren. Er fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre
nationalen Ratifikationsverfahren bis Juni 2002 abzuschlieBen. Das Protokoll sollte vor dem
Weltgipfel fiir nachhaltige Entwicklung in Johannesburg in Kraft treten. Der Européische Rat

erinnert an die Aufforderung, die er in Goteborg an die anderen Industrieldnder gerichtet hat.

Der Europiische Rat wiirdigt die Bedeutung des 6. Umweltaktionsprogramms als Schliissel-
faktor fiir Fortschritte in Richtung auf eine nachhaltige Entwicklung und begriif3t die jiingsten
Erfolge bei den Beratungen zwischen Europidischem Parlament und Rat im Hinblick auf die

endgiiltige Annahme des Programms.
Dennoch sind weitere MaBBnahmen erforderlich, weshalb der Europédische Rat
—  Kenntnis von der Absicht der Kommission nimmt, noch in diesem Jahr im Anschluss an

ihren Bericht iiber die Umwelttechnologien einen Aktionsplan fiir die Beseitigung von

Hindernissen fiir deren Einsatz vorzulegen;
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—  Kenntnis von der Absicht der Kommission nimmt, ihre Arbeiten fiir eine Rahmenricht-
linie iiber die Abgabenbelastung im Infrastrukturbereich zu beschleunigen, damit ab
2004 den gesamtgesellschaftlichen Kosten der einzelnen Verkehrsmittel besser Rech-

nung getragen wird;

— Kenntnis von der Absicht der Kommission nimmt, vor Ende 2002 den Nachhaltigkeits-
aspekt in die Folgenabschidtzung aufzunehmen, die Teil ihrer umfassenderen Bemiihun-

gen um bessere Rechtsetzung sein wird;

—  den Rat ersucht, parallel zu der Einigung iiber die Offnung der Energiemiirkte Einver-
nehmen iiber die Annahme der Energiebesteuerungsrichtlinie bis Dezember 2002 zu
erzielen, wobei den Bediirfnissen der Giiterkraftverkehrsbranche Rechnung zu tragen

ist;

— einvernehmlich feststellt, dass die Européische Union bis 2010 substanzielle Fortschritte

bei der Verbesserung der Energieeffizienz erzielen muss.

13.  Mit Blick auf die Konferenz von Monterrey iiber die Entwicklungsfinanzierung begriifit der
Europiische Rat die von den AuBenministern erzielte Einigung hinsichtlich der 6ffentlichen
Entwicklungshilfe. Diese beinhaltet, dass entsprechend der Zusage, die Mittel und den Zeit-
rahmen zu priifen, anhand deren jeder Mitgliedstaat das VN-Ziel von 0,7 % des Brutto-
volkseinkommens fiir die 6ffentliche Entwicklungshilfe erreichen kann, vonseiten derjenigen
EU-Mitgliedstaaten, die das Ziel von 0,7 % noch nicht erreicht haben, als erster bedeutender
Schritt zugesagt wird, das Volumen der 6ffentlichen Entwicklungshilfe in den néchsten vier
Jahren im Rahmen ihrer jeweiligen Haushaltsmittelzuweisungen zu erhohen, wihrend die
anderen Mitgliedstaaten weiterhin Anstrengungen unternehmen, um bei oder iiber dem Wert
von 0,7 % fiir die 6ffentliche Entwicklungshilfe zu bleiben, so dass gemeinsam bis 2006 ein
EU-Durchschnittswert von 0,39 % erreicht wird. Im Hinblick auf dieses Ziel werden alle Mit-
gliedstaaten der Europidischen Union auf jeden Fall bestrebt sein, im Rahmen ihrer jeweiligen
Haushaltsmittelzuweisungen bis 2006 mindestens ein Volumen von 0,33 % des BVE fiir
offentliche Entwicklungshilfe zu erreichen. Der Rat "Wirtschaft und Finanzen" wird Alterna-

tivformen einer Schuldenerleichterung fiir die am wenigsten entwickelten Lander priifen.
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14.

Der Europiische Rat wird auf seiner Juni-Tagung in Sevilla auf der Grundlage der Mitteilung
der Kommission "Auf dem Weg zu einer globalen Partnerschaft fiir nachhaltige Entwicklung"
sowie der Schlussfolgerungen des Rates "Umwelt" vom 4. Mirz 2002 die Gesamtposition der
Europiischen Union fiir den Gipfel in Johannesburg festlegen und im Friihjahr 2003 die
Gesamtstrategie fiir nachhaltige Entwicklung insbesondere mit dem Ziel iiberpriifen, die
Ergebnisse des Weltgipfels fiir nachhaltige Entwicklung in die Tat umzusetzen. Er unter-

streicht die Bedeutung einer besseren Weltordnung in diesem Bereich.

Giinstigere Rahmenbedingungen fiir Unternehmergeist und Wettbewerbsfihigkeit

15.

16.

Unternehmergeist und ein gut funktionierender Binnenmarkt sind der Schliissel fiir Wachstum
und die Schaffung von Arbeitsplidtzen. Der Regelungsrahmen sollte unternehmerische
Tatigkeit fordern und die Griindung neuer Unternehmen so einfach wie moglich machen,
besonders unter voller Ausschopfung der Moglichkeiten des Internet. Der Européische Rat
ersucht die Mitgliedstaaten, die Umsetzung der Europidischen Charta fiir Kleinunternehmen zu
beschleunigen und sich an bewéhrten Praktiken auszurichten. Der Europidische Rat nimmt
Kenntnis von der Absicht der Kommission, vor seiner Friithjahrstagung im Jahr 2003 ein
Griinbuch zum Thema Unternehmergeist vorzulegen. Ab diesem Jahr wird der Rat vor jeder
Friithjahrstagung des Europiischen Rates zusammentreten, um die Fortschritte in diesem
Bereich zu bewerten. Der Européische Rat ist der Ansicht, dass der Baseler Ausschuss fiir
Bankenaufsicht sicherstellen sollte, dass kleine und mittlere Unternehmen durch das Ergebnis
seiner Arbeiten nicht diskriminiert werden, und fordert die Kommission auf, einen Bericht
iiber die Auswirkungen der Baseler Uberlegungen auf alle Sektoren der europiischen Wirt-

schaft unter besonderer Beriicksichtigung der KMU vorzulegen.

Die uneingeschrinkte Umsetzung aller Rechtsvorschriften fiir den Binnenmarkt ist eine Vor-
bedingung fiir dessen reibungsloses Funktionieren. Auch wenn diesbeziiglich Fortschritte
erzielt wurden, ist das in Stockholm festgelegte Umsetzungszwischenziel von 98,5 % ledig-
lich von sieben Mitgliedstaaten erreicht worden. Die Anstrengungen miissen verstirkt wer-
den. Der Europdische Rat ersucht die Mitgliedstaaten um weiter gehende Bemiithungen zur
Erreichung dieses Ziels sowie bei den Richtlinien, deren Umsetzung bereits mehr als zwei
Jahre tiberfillig ist, zur Erreichung eines Umsetzungsziels von 100 % bis zu seiner Friih-

jahrstagung 2003.
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17.

18.

19.

Der Europdische Rat begriifit die Fortschritte bei der Modernisierung der gemeinschaftlichen
Wettbewerbsregeln. Er misst den diesbeziiglich laufenden Arbeiten grofite Bedeutung bei und

fordert den Rat auf, den neuen Rechtsrahmen vor Ende 2002 festzulegen.

Zudem ist festzuhalten, dass der Europdische Rat

— die Mitgliedstaaten erneut aufruft, das am BIP gemessene Gesamtniveau der staatlichen
Beihilfen vom Jahr 2003 an zu verringern und diese Beihilfen auf horizontale Ziele von
gemeinsamem Interesse wie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt auszu-
richten und sie nur bei eindeutig ermittelten Fehlentwicklungen des Marktes einzu-
setzen; weniger und zielgerichtetere staatliche Beihilfen sind entscheidend fiir effek-

tiven Wettbewerb;

— den Rat nachdriicklich auffordert, sich iiber das noch anstehende Legislativpaket zum
offentlichen Auftragswesen auf seiner Mai-Tagung zu einigen, damit es noch in diesem

Jahr so frith wie moglich endgiiltig angenommen werden kann;

— die Kommission ersucht, in ihrem aktuellen Binnenmarkt-Anzeiger spezifische Anga-

ben zu noch bestehenden technischen Hemmnissen zu machen;

—  Kenntnis von der Absicht der Kommission nimmt, so bald wie moglich Schritte im
Anschluss an ihre Mitteilung {iber eine Binnenmarktstrategie fiir den Dienstleistungs-

sektor, einschlieBlich erforderlicher konkreter Malnahmen, vorzuschlagen.

In diesem Zusammenhang bekriftigt der Europédische Rat die Bedeutung, die eine qualitative
Verbesserung der 6ffentlichen Verwaltung fiir die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

der Union hat.

Die Bemiihungen um eine Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsrahmens werden
unter besonderer Betonung des Erfordernisses, den administrativen Aufwand fiir die KMU zu
vermindern, sowohl auf nationaler als auch auf gemeinschaftlicher Ebene - unter Einbezie-
hung interinstitutioneller Aspekte - tatkriftig weiterverfolgt werden. Der Européische Rat
ersucht die Kommission, ihren Aktionsplan, in dem insbesondere die Empfehlungen der
Mandelkern-Gruppe fiir Verwaltungsvereinfachung Beriicksichtigung finden sollten, recht-

zeitig vor seiner ndchsten Tagung in Sevilla vorzulegen.
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20.

21.

Der Europiische Rat ersucht den Rat, vor Juni 2002 auf der Grundlage von Vorschldgen der
Kommission und im Lichte der Schlussfolgerungen des Forums fiir Finanzstabilitét die Erfor-
dernisse einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensfiihrung zu analysieren

und die Moglichkeit zu priifen, eine Gruppe der Weisen einzusetzen.

In Gent hat der Europiische Rat die EIB aufgefordert, die Kreditvergabe in bestimmten Sek-
toren auszuweiten, um zur Erholung der Wirtschaft in der EU beizutragen. Der Europiische
Rat begrii3t es, dass die EIB dieser Aufforderung kiirzlich nachgekommen ist, indem sie ein
voraussichtliches Kreditvolumen von 4-4,5 Mrd. EUR iiber zwei Jahre mobilisiert hat, und er
bestirkt die EIB ferner darin, die Investitionen in Sektoren zu fordern, die von besonderer
Bedeutung fiir ein Mehr an wirtschaftlicher Integration, wirtschaftlichem und sozialem

Zusammenhalt sowie Wachstum und Beschéftigung in der Union sind.

Stirkung des sozialen Zusammenhalts: die Sozialagenda

22.

Das europdische Sozialmodell stiitzt sich auf gute Wirtschaftsleistungen, ein hohes Sozial-
schutzniveau, einen hohen Bildungs- und Ausbildungsstand und sozialen Dialog. Ein aktiver
Sozialstaat sollte Arbeitsanreize bieten, da Beschiftigung die beste Garantie gegen soziale
Ausgrenzung ist. Der Europédische Rat sieht die in Nizza vereinbarte Sozialagenda als ein
wichtiges Instrument zur Stirkung des europdischen Sozialmodells. Die Friihjahrstagung des
Europiischen Rates muss die Gelegenheit fiir eine griindliche Uberpriifung der Fortschritte
bei der Verwirklichung der Zielsetzungen sein. Diese Uberpriifung sollte weitere Impulse
geben und erforderlichenfalls zu geeigneten Initiativen fiihren. Die Lissabonner Ziele konnen
nur erreicht werden, wenn ausgewogene Bemiithungen sowohl im wirtschaftlichen als auch im

sozialen Bereich unternommen werden.

Was den Sozialbereich angeht, so gehoren hierzu

— eine stirkere Beteiligung der Arbeitnehmer am Wandel, der sie betrifft: in diesem
Zusammenhang ersucht der Europiische Rat die Sozialpartner, Wege zu finden, um
Unternehmensumstrukturierungen besser im Rahmen eines Dialogs und eines praven-
tiven Ansatzes zu bewiltigen; er ruft sie auf, sich aktiv an einem Austausch bewéhrter

Praktiken zur Bewiltigung von Unternehmensumstrukturierungen zu beteiligen;
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23.

24.

25.

26.

— eine Verbesserung der qualitativen Aspekte der Arbeit: was insbesondere die Dimension
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft, so ersucht der Européische Rat
den Rat, die anstehende Mitteilung der Kommission iiber eine Strategie der Gemein-
schaft fiir Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mit groBer Dringlichkeit zu

priifen.

Der Europiische Rat unterstreicht die Bedeutung der Sicherheit im Giiterkraftverkehr und das
Erfordernis, dafiir zu sorgen, dass die Sozialvorschriften eingehalten und weiter ausgebaut

werden, und ersucht den Rat, seine Arbeit an dem einschligigen Verordnungsentwurf vor
Ende 2002 abzuschlieBen.

Der Europiische Rat betont, dass die Bekdmpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung von
grofler Bedeutung ist. Er ersucht die Mitgliedstaaten, in ihren nationalen Aktionsplidnen Ziele
festzulegen, um die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen bis
2010 erheblich zu senken.

Um der Herausforderung der Uberalterung der Bevolkerung zu begegnen, ruft der Euro-
pdische Rat dazu auf, die Reform der Rentensysteme zu beschleunigen, damit sichergestellt
ist, dass diese zugleich finanziell tragfahig sind und ihre sozialen Ziele erfiillen; in diesem
Zusammenhang unterstreicht er die Bedeutung des gemeinsamen Berichts der Kommission
und des Rates iiber die Renten, der auf der Grundlage der im September 2002 vorzulegenden

nationalen Strategieberichte fiir seine Friihjahrstagung 2003 zu erstellen ist.

Er nimmt Kenntnis von dem ersten Bericht des Rates liber das Gesundheitswesen und die
Altenpflege und ersucht die Kommission und den Rat, die Fragen der Zuginglichkeit, der
Qualitit und der finanziellen Tragfihigkeit rechtzeitig vor seiner Friihjahrstagung 2003 zu

priifen.

Der Europiische Rat hebt die Bedeutung der Erkldrung des Rates "Beschiftigung und Sozial-

politik" zum Thema Gewalt gegen Frauen hervor.

VORRANGIGE MASSNAHMEN

27.

Der Europdische Rat hat drei umfassende Bereiche ermittelt, in denen besondere Impulse
erforderlich sind, weil sie eine Schliisselrolle fiir die Verwirklichung eines echten gemein-
samen Wirtschaftsraums und die Verfolgung der langfristigen Ziele der Union spielen. Unter
den derzeitigen Umstidnden hilt der Europidische Rat diese fiir geeignet, auch einen wichtigen

Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung zu leisten.
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Aktive Vollbeschiiftigungspolitik: mehr und bessere Arbeitsplitze

28.

29.

Vollbeschiftigung in der Europédischen Union ist das Kernstiick der Lissabonner Strategie und
das Hauptziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik; hierfiir miissen mehr und bessere Arbeits-
plitze geschaffen werden. Der Reform der Beschiftigungs- und der Arbeitsmarktpolitik ist

deshalb auch in Zukunft besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Der Europdische Rat begriifit es, dass vor seiner Frithjahrstagung ein Sozialgipfel stattgefun-
den hat und dass die Sozialpartner einen gemeinsamen Aktionsrahmen fiir den lebenslangen
Ausbau von Kenntnissen und Qualifikationen angenommen haben. Er ruft die Sozialpartner
dringend auf, ihre Strategien auf den verschiedenen territorialen Ebenen - der européischen,
der nationalen, der regionalen und der lokalen Ebene - und in den verschiedenen Wirtschafts-
bereichen in den Dienst der Lissabonner Strategie und der Lissabonner Ziele zu stellen und zu
diesem Zweck jahrlich einen Bericht iiber ihre Anstrengungen sowohl auf nationaler Ebene -
im Rahmen der Beschiftigungspléne - als auch auf europédischer Ebene zu erstellen und dem

Sozialgipfel unmittelbar vorzulegen.

Das Mehrjahresprogramm, das sie im Dezember 2002 vorlegen werden, sollte diesen Beitrag
bereits umfassen, und zwar insbesondere, was die Anpassungsfahigkeit der Unternehmen auf
Gebieten wie Tarifverhandlungen, maB3volle Lohnabschliisse, Produktivititssteigerung,

lebenslanges Lernen, neue Technologien und eine flexible Arbeitsorganisation betrifft.

Verstiirkte Beschiiftigungsstrategie

30.

Die in Luxemburg festgelegte Beschiftigungsstrategie hat ihren Wert unter Beweis gestellt.
Die diesjidhrige Halbzeitiiberpriifung der Strategie muss auf deren Errungenschaften aufbauen
und die in Lissabon vereinbarten Ziele einbeziehen. In dieser Hinsicht ist die Strategie wie

folgt anzupassen:

—  Vereinfachung der Strategie, insbesondere durch Verringerung der Zahl der Leitlinien,

wobei deren Wirksamkeit allerdings nicht untergraben werden darf;

— Angleichung des Zeitrahmens an die in Lissabon festgelegte Frist (2010) mit Zwischen-
bewertung im Jahr 2006, damit die Verwirklichung der Stockholmer Zwischenziele, wie

auf den Folgetagungen des Europidischen Rates definiert, tiberpriift werden kann;
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—  Stirkung der Rolle und der Verantwortung der Sozialpartner bei der Umsetzung der

Leitlinien und der Kontrolle ihrer Einhaltung.

31. Die iiberpriifte Beschiftigungsstrategie sollte vor allem zum Ziel haben, die Beschiftigungs-
quote dadurch anzuheben, dass die Beschiftigungsfihigkeit verbessert und Hindernisse und
Hemmnisse beseitigt werden, die Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen oder in
einem Beschiftigungsverhiltnis zu verbleiben, wobei aber zugleich die hohen Sozialschutz-
normen des europdischen Sozialmodells zu wahren sind. Wie aus dem Bericht iiber die Betei-
ligung am Erwerbsleben hervorgeht, bedarf es einer engen Zusammenarbeit zwischen den
Sozialpartnern und den offentlichen Stellen, wobei vor allem dem lebenslangen Lernen, der
Qualitit der Arbeitsplitze und der Gleichstellung der Geschlechter vorrangige Bedeutung

zukommt.

32. In Bezug auf die derzeitige Beschiftigungspolitik ist unter anderem auf Folgendes zu achten:

— Wenn Mitgliedstaaten Steuersenkungen vornehmen, sollten sie vor allem dafiir sorgen,

die Steuerbelastung der Niedriglohnempféinger zu verringern.

— Die Steuer- und Leistungssysteme sollten dahin gehend angepasst werden, dass Arbeit
lohnt und Arbeitssuche gefordert wird. Bestimmte Aspekte sollten von den Mitglied-
staaten weiter Uiberpriift werden, so z.B. die Auflagengebundenheit der Leistungen, die
Anspruchsberechtigung, die Leistungsdauer, die Lohnersatzquote, die Existenz von
Lohnerginzungsleistungen, die Gewihrung von Steuererleichterungen, die Verwal-

tungssysteme und die Managementeffizienz.

—  Zur Gewihrleistung der Wettbewerbsfihigkeit der EU und zur Verbesserung der
Beschiftigungslage bei allen Qualifikationen und in allen geografischen Bereichen ist es
von ausschlaggebender Bedeutung, dass vonseiten der fiir Arbeitsmarktfragen zusténdi-
gen nationalen Einrichtungen und im Rahmen von Tarifverhandlungen - unter Wahrung
der Tarifautonomie - der Zusammenhang zwischen der Lohn- und Gehaltsentwicklung
und der Lage auf dem Arbeitsmarkt beriicksichtigt wird, was ermoglicht, dass sich
Lohne und Gehilter nach der Produktivititsentwicklung und den Qualifikationsunter-

schieden richten.

— Im Hinblick auf ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Flexibilitit und Sicherheit
werden die Mitgliedstaaten ersucht, die arbeitsrechtlichen Regelungen und gegebenen-
falls die damit verbundenen Kosten im Einklang mit ihrer nationalen Praxis zu iiber-

priifen, damit die Arbeitsplatzschaffung gefordert wird.
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Die Mitgliedstaaten sollten Hemmnisse beseitigen, die Frauen von einer Beteiligung am
Erwerbsleben abhalten, und bestrebt sein, nach MaBgabe der Nachfrage nach Kinder-
betreuungseinrichtungen und im Einklang mit den einzelstaatlichen Vorgaben fiir das
Versorgungsangebot bis 2010 fiir mindestens 90 % der Kinder zwischen drei Jahren und
dem Schulpflichtalter und fiir mindestens 33 % der Kinder unter drei Jahren Betreu-

ungsplitze zur Verfiigung zu stellen.

Vorruhestandsanreize fiir Erwerbstétige und die Einfiihrung von betrieblichen Vorruhe-
standsregelungen sollten reduziert werden. Es sollten verstiarkt Anstrengungen unter-
nommen werden, um dlteren Arbeitnehmern mehr Moglichkeiten zu bieten, im
Arbeitsleben zu verbleiben, beispielsweise durch flexible und progressive Altersteilzeit-
regelungen und durch Gewihrleistung eines echten Zugangs zu lebenslangem Lernen.
Es sollte angestrebt werden, dass das tatsdchliche Durchschnittsalter bei Beendigung
des Arbeitslebens in der Europdischen Union bis 2010 allméhlich um etwa 5 Jahre
ansteigt. Die Fortschritte in diesem Bereich werden jihrlich vor der Frithjahrstagung des

Europdischen Rates analysiert.

Forderung der Qualifikationen und der Mobilitit in der Europdischen Union

33.

Der Europdische Rat begriiit den Aktionsplan der Kommission, der darauf abzielt, die Hiir-
den innerhalb der europidischen Arbeitsmérkte bis 2005 zu beseitigen, und fordert den Rat auf,
die erforderlichen Vorkehrungen fiir die praktische Durchfiihrung der vorgeschlagenen Maf3-

nahmen zu treffen. Dabei sollten vorrangig folgende Ziele angestrebt werden:

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen fiir eine echte Mobilitét aller in Bildung,
Forschung und Innovation tétigen Personen entsprechend dem in Nizza angenommenen

Aktionsplan;

Reduzierung rechtlicher und administrativer Hiirden bei der Anerkennung beruflicher
Qualifikationen sowie anderer Hindernisse aufgrund einer Nichtanerkennung formeller
Qualifikationen und auBerschulisch erworbener Kenntnisse, und dies unter Beriicksich-

tigung des Abschnitts iiber Bildung weiter unten;

Gewdihrleistung, dass alle Biirger - vor allem Bevolkerungsgruppen wie arbeitslose
Frauen - tiber grundlegende Qualifikationen, insbesondere im Bereich der IKT,

verfiigen;
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34.

Ausweitung der Ubertragbarkeit der Sozialschutzanspriiche, auch bei den Renten, in der
gesamten Europdischen Union, wo angebracht; in diesem Zusammenhang fordert der
Europiische Rat dazu auf, dass die Arbeiten zur Reform der Verordnung (EWG)

Nr. 1408/71 betreffend die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit auf der
Grundlage der auf seiner Tagung in Laeken vereinbarten Parameter mit grof3er Dring-
lichkeit fortgesetzt werden, so dass die neue Verordnung vor Ende 2003 angenommen

werden kann.

Es bedarf konkreter Schritte. Der Europédische Rat hat deshalb beschlossen, dass

eine Europdische Krankenversicherungskarte die derzeit fiir die medizinische Versor-
gung in einem anderen Mitgliedstaat erforderlichen Formulare ersetzen wird; die Kom-
mission wird vor der Frithjahrstagung des Europédischen Rates im Jahr 2003 einen dies-
beziiglichen Vorschlag unterbreiten; durch eine derartige Karte werden die Verfahren

vereinfacht, bestehende Rechte und Pflichten jedoch unverindert beibehalten;

in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein europédisches Web-Portal fiir
Informationen iiber berufliche Mobilitét eingerichtet wird, das spitestens Ende 2003

voll einsatzfihig sein soll.

Wirtschaftliche Verflechtung in Europa

Finanzmdrkte

35.

Verbraucher wie Wirtschaft werden die Vorteile des Euro nur dann uneingeschrénkt nutzen
konnen, wenn es einen integrierten und effizienten europdischen Kapitalmarkt gibt. Wettbe-
werbsfdhige Finanzmirkte werden zu einer groBeren Angebotspalette und niedrigeren Kosten
fiir Verbraucher und Investoren bei angemessenen Schutzniveaus fithren.

Der Europiische Rat kommt daher zu folgenden Schliissen:

Er begriif3t die Einigung iiber die Lamfalussy-Vorschldge und dringt auf ihre unverziig-

liche Umsetzung.
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Er bekriftigt seine Entschlossenheit, darauf hinzuwirken, dass der Aktionsplan fiir
Finanzdienstleistungen umgesetzt wird und bis 2003 voll integrierte Wertpapier- und
Risikokapitalmirkte sowie bis 2005 voll integrierte Finanzdienstleistungsmirkte

geschaffen werden.

Er ersucht den Rat und das Europdische Parlament, so frith wie méglich noch in diesem
Jahr die vorgeschlagenen Richtlinien iiber Finanzsicherheiten, Marktmissbrauch, Ver-
sicherungsvermittler, Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, Finanzkonglomerate,
Borsenprospekte und betriebliche Rentenfonds sowie die Verordnung iiber internatio-

nale Rechnungslegungsgrundsitze anzunehmen.

Integration der europiiischen Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsnetze

36.

37.

Leistungsstarke, integrierte Energie- und Verkehrsnetze sind die Grundpfeiler des europa-
ischen Binnenmarkts. Eine weitere Marktoffnung, eine angemessene Regulierung, eine bes-
sere Nutzung der bestehenden Netze und die Herstellung fehlender Verbindungen werden die
Effizienz und den Wettbewerb erh6hen und fiir ein angemessenes Qualititsniveau, weniger

Engpiésse und somit fiir stirkere Nachhaltigkeit sorgen.

In Bezug auf den Energiesektor kommt der Europiische Rat zu folgenden Schliissen:

Er begrii3t den ersten Bericht der Kommission iiber die in Stockholm vereinbarte effek-
tive Offnung des Erdgas- und des Elektrizititsbinnenmarktes und ersucht die Kommis-
sion, diesen Bericht jdhrlich vor jeder Friihjahrstagung des Europdischen Rates zu

aktualisieren, damit der tatsdchliche Fortschritt bewertet werden kann.

Er ruft den Rat und das Europiische Parlament dringend auf, so frith wie méglich noch
in diesem Jahr die bereits vorliegenden Vorschlige fiir die letzte Phase der Offnung des

Elektrizitéts- und des Erdgasmarktes anzunehmen; hierzu gehoren:

= bei Elektrizitit und bei Erdgas ab 2004 freie Wahl des Versorgungsunternehmens
fiir alle gewerblichen Kunden in Europa; dies wird mindestens 60 % des gesamten

Marktes betreffen;
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ein im Lichte der Erfahrungen vor der Frithjahrstagung des Europiischen Rates im

Jahr 2003 zu fassender Beschluss iiber weitere Malnahmen unter Beriicksichti-

gung der zu erfiillenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, der Versor-

gungssicherheit und insbesondere einer Versorgungsgarantie fiir abgelegene

Gebiete und besonders bediirftige Bevolkerungsgruppen;

= Trennung zwischen Transport und Verteilung einerseits und Erzeugung und Ver-
sorgung andererseits;

= nichtdiskriminierender Zugang fiir Kunden und Erzeuger zum Netz auf der
Grundlage transparenter, verdffentlichter Tarife;

= Schaffung eines Regulierungsmechanismus in jedem Mitgliedstaat innerhalb des

geeigneten Rechtsrahmens und mit dem Ziel, insbesondere die wirksame Uber-

wachung der Bedingungen fiir die Festsetzung der Tarife zu gewéhrleisten.

—  Er fordert den Rat dringend auf, so frith wie moglich noch in diesem Jahr eine Einigung
iber ein Tariffestsetzungssystem fiir den grenziiberschreitenden Stromhandel ein-
schlieBlich des Engpassmanagements zu erzielen, das auf den Grundsitzen der Nicht-

diskriminierung, der Transparenz und der Einfachheit beruht.

—  Erlegt fiir die Mitgliedstaaten einen Zielwert fiir deren Elektrizitdtsverbund in Hohe
von mindestens 10 % ihrer installierten Produktionskapazitit bis 2005 fest; der Finan-

zierungsbedarf sollte hauptséichlich von den betroffenen Unternehmen gedeckt werden.

—  Er ruft dringend dazu auf, bis Dezember 2002 die iiberarbeitete Fassung der Leitlinien
und entsprechenden Finanzvorschriften fiir die transeuropdischen Energienetze anzu-
nehmen, und nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, thm fiir seine nichste
Tagung in Sevilla den Bericht iiber die Versorgungssicherheit vorzulegen, der auf den
Ergebnissen der Debatte beruht, die durch das Griinbuch der Kommission tiber Energie-

versorgungssicherheit ausgelost worden ist.

—  Erersucht die Kommission und den Rat, fiir seine Frithjahrstagung im Jahr 2006 die
Gesamtleistung des europidischen Energiebinnenmarktes, insbesondere den Grad der
Umsetzung des Rechtsrahmens und dessen Auswirkungen auf den Verbraucherschutz,
die Infrastrukturinvestitionen, die wirksame Integration der Mérkte und Verbundnetze,

den Wettbewerb sowie die Umwelt zu analysieren.
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38.

39.

In Bezug auf den Verkehrssektor kommt der Européische Rat zu folgenden Schliissen:

Er begriif3t die Fortschritte betreffend GALILEO und fordert den Rat "Verkehr" auf, auf
seiner Tagung im Mirz die erforderlichen Beschliisse zur Finanzierung und Einleitung
dieses Programms sowie zur Griindung des gemeinsamen Unternehmens in Zusam-

menarbeit mit der Europdischen Weltraumorganisation zu fassen.

Er betont die Bedeutung des Beitritts der Gemeinschaft zu EUROCONTROL und ruft
dazu auf, die Arbeiten an dem Vorschlagspaket der Kommission vor Ende dieses Jahres
aktiv voranzutreiben, damit die Beschliisse gefasst werden konnen, die darauf abzielen,
2004 einen einheitlichen europidischen Luftraum zu schaffen; zudem sollten bis Ende
2002 Beschliisse iiber die vorgeschlagenen Regeln fiir die Zuweisung von Zeitnischen

auf Flughifen gefasst werden.

Er ruft den Rat auf, ausgehend von einem Bericht der Kommission iiber die Umsetzung
des ersten Eisenbahnpakets die Arbeiten am zweiten Mal3nahmenpaket, das unter ande-

rem Interoperabilitit und hohe Sicherheitsstandards einschlief3t, fortzusetzen.

Er ruft dazu auf, dass die derzeit vorliegenden Vorschlige iiber Hafendienste und

offentliche Dienstleistungsauftrige bis Dezember 2002 angenommen werden.

Er ersucht den Rat und das Européische Parlament, bis Dezember 2002 die iiberarbei-
tete Fassung der Leitlinien und ergiinzenden Finanzbestimmungen fiir die transeuropi-
ischen Verkehrsnetze, einschlielich von der Kommission ermittelter neuer vorrangiger
Projekte, anzunehmen, damit die Verkehrsbedingungen bei einem hohen Sicherheits-
standard in der gesamten Europdischen Union verbessert und Engpisse in Regionen wie

unter anderem den Alpen, den Pyrenéen und der Ostsee verringert werden konnen.

Im Kommunikationsbereich hat die Annahme des neuen Telekommunikationspakets zur
Folge, dass fiir alle konvergierenden Technologien dieselben Regeln gelten, wodurch mehr
Wettbewerb und gleiche Ausgangsvoraussetzungen in Europa geschaffen werden. Die Mit-
gliedstaaten werden gebeten, dafiir Sorge zu tragen, dass das neue Regelungspaket fiir den
Kommunikationssektor bis Mai 2003 vollstandig umgesetzt wird; dariiber hinaus sollte die

Datenschutzrichtlinie bald angenommen werden.
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40.

41.

Es miissen weitere Fortschritte erzielt werden. Fiir die ndchste Phase legt der Européische Rat
Wert darauf, dass

bis 2005 in der gesamten Union Breitbandnetze in weitem Umfang verfiigbar sind und

genutzt werden und dass das Internet-Protokoll IPv6 verstirkt zur Anwendung gelangt;

die Kommission einen umfassenden Aktionsplan eEurope 2005 aufstellt, der rechtzeitig
vor der Tagung des Europidischen Rates in Sevilla vorzulegen wire und bei dem die
Schwerpunkte auf den erwihnten Prioritdten und auf der Sicherheit von Netzen und
Information sowie auf e-Government, e-Learning, e-Health und e-Business liegen soll-

ten;

die Mitgliedstaaten dafiir Sorge tragen, dass bis Ende 2003 bei der Computer-Aus-
stattung mit Internet-Anschluss in Schulen das Verhiltnis unionsweit auf ein Gerit je

fiinfzehn Schiiler verringert wird.

Die technologische Konvergenz bietet allen Unternehmen und Biirgern neue Moglichkeiten
des Zugangs zur Informationsgesellschaft. Das digitale Fernsehen und die Mobilfunksysteme
der dritten Generation (3G) werden eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung eines

breiten Zugangs zu interaktiven Diensten spielen.

Der Europdische Rat richtet daher

an die Kommission und die Mitgliedstaaten die Aufforderung, dass sie die Verwendung
offener Plattformen fordern, damit die Biirger die freie Wahl haben beim Zugang zu
Anwendungen und Dienstleistungen der Informationsgesellschaft, insbesondere iiber
das digitale Fernsehen, die Mobilfunksysteme der dritten Generation und andere Platt-
formen, die die technologische Konvergenz kiinftig ermdglichen wird, und dass sie ihre
Anstrengungen im Hinblick auf die Einfithrung der Mobilfunksysteme der dritten Gene-

ration fortsetzen;

an die Kommission die Bitte, ihm auf seiner Tagung in Sevilla eine umfassende Analyse
der noch bestehenden Hemmnisse in folgenden Bereichen vorzulegen: Verwirklichung
eines breiten Zugangs zu den neuen Dienstleistungen und Anwendungen der Informa-
tionsgesellschaft durch offene Plattformen beim digitalen Fernsehen und bei den Mobil-
funksystemen der dritten Generation, umfassende Einfithrung der Mobilfunksysteme
der dritten Generation, Weiterentwicklung von e-Commerce und e-Government und
eventuelle Rolle nationaler elektronischer Identifizierungs- und Authentifizierungs-

systeme in diesem Zusammenhang.
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Offentliche Dienste von hoher Qualitiit

42.

Bei der Integration der europiischen Netze und der Offnung der Mirkte im Versorgungs-
sektor sollte der Bedeutung 6ffentlicher Dienste von hoher Qualitét in vollem Umfang Rech-
nung getragen werden. In dieser Hinsicht unterstreicht der Européische Rat, wie wichtig der
Zugang zu den Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse fiir die Biirger und auch
fiir den territorialen und sozialen Zusammenbhalt ist. Der Europdische Rat ersucht daher die

Kommission,

— auf der Ratstagung im Mai ihre Mitteilung zur Evaluierungsmethodik vorzulegen, ihm
auf seiner Tagung in Sevilla iiber den Stand der Arbeiten betreffend die Leitlinien fiir
staatliche Beihilfen zu berichten und erforderlichenfalls eine Gruppenfreistellungs-

verordnung in diesem Bereich vorzuschlagen;

—  weiter zu priifen, wie die in Artikel 16 des Vertrags genannten Grundsitze fiir die
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unter Beriicksichtigung der Beson-
derheiten der einzelnen betroffenen Sektoren sowie der Bestimmungen von Artikel 86
des Vertrags mittels eines Vorschlags fiir eine Rahmenrichtlinie konsolidiert und prizi-

siert werden konnen; die Kommission wird bis Jahresende einen Bericht vorlegen.

Wettbewerbsfiihige, wissensbasierte Wirtschaft

Bildung

43.

Der Europiische Rat begriifit die Einigung iiber das detaillierte "Arbeitsprogramm fiir 2010"
betreffend die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung. Der Europdische Rat legt

als Ziel fest, dass diese Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung bis 2010 zu einer
weltweiten Qualitédtsreferenz werden. Er kommt iiberein, dass dieses Programm von folgen-
den drei Grundprinzipien getragen sein soll: Verbesserung der Qualitit, Erleichterung des

Zugangs fiir alle und Offnung gegeniiber der Wel.

Er ersucht den Rat und die Kommission, ihm auf seiner Friihjahrstagung 2004 iiber die effek-

tive Umsetzung Bericht zu erstatten.
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44.

45.

Der Europdische Rat ruft zu weiteren MaBnahmen in diesem Bereich auf:

Einfiihrung von Instrumenten zur Gewéhrleistung der Transparenz der Diplome und
Befdhigungsnachweise (Europidisches System zur Anrechnung von Studienleistungen,
Zusitze zu Diplomen und Qualifikationsnachweisen, Europédisches Muster fiir Lebens-
laufe) sowie engere Zusammenarbeit im Hinblick auf Universititsdiplome im Rahmen
des Sorbonne-Bologna-Prag-Prozesses noch vor der Tagung in Berlin im Jahre 2003;
entsprechende Maflnahmen sollten auch im Bereich der beruflichen Bildung gefordert

werden;

Verbesserung der Aneignung von Grundkenntnissen, insbesondere durch Fremd-
sprachenunterricht in mindestens zwei Sprachen vom jiingsten Kindesalter an (Erstel-
lung eines Sprachkenntnisse-Indikators im Jahre 2003) und durch Ausbau der digitalen
Kompetenz (generelle Einfiihrung einer Bescheinigung iiber Internet- und Computer-

Kenntnisse fiir Schiiler weiterfithrender Schulen);

Erstellung einer Durchfiihrbarkeitsstudie durch die Kommission, in der Moglichkeiten
aufgezeigt werden, wie weiterfithrenden Schulen geholfen werden kann, eine Internet-
Partnerschaftsverbindung mit einer Partnerschule an einem anderen Ort in Europa her-
zustellen oder auszubauen, und Berichterstattung auf der Tagung des Européischen

Rates im Juni in Sevilla;

Forderung der europédischen Dimension im Unterricht und Einbeziehung dieses Aspekts

in die den Schiilern vermittelten Grundkenntnisse ab dem Jahr 2004.

Der Europiische Rat begriifit die Mitteilung der Kommission "Einen europdischen Raum des
lebenslangen Lernens schaffen" und ersucht den Rat, vor der Tagung des Europdischen Rates
in Sevilla eine EntschlieBung iiber das lebenslange Lernen anzunehmen, die der Europidischen

Beschiftigungsstrategie Rechnung trigt.

Forschung und Spitzentechnologien

46. Der Europiische Rat ruft den Rat und das Europidische Parlament erneut auf, das
6. Forschungs-Rahmenprogramm (FP6) und die zugehorigen Rechtsakte bis Juni 2002 anzu-
nehmen.
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47.

48.

Damit der Riickstand der EU gegeniiber ihren Hauptkonkurrenten aufgeholt wird, ist es erfor-
derlich, die F&E- sowie die Innovations-Bemiihungen in der Union insgesamt erheblich zu
verstdrken und dabei besonderen Nachdruck auf die Spitzentechnologien zu legen. Daher

kommt der Européische Rat zu folgenden Schliissen:

—  Er kommt iiberein, dass die Gesamtausgaben fiir F&E und fiir Innovation in der Union
erhoht werden sollten, so dass sie 2010 ein Niveau von nahezu 3 % des BIP erreichen.
Diese Neuinvestitionen sollten zu zwei Dritteln von der Privatwirtschaft finanziert

werden.

—  Er nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, im Frithjahr 2003 MaBBnahmen
vorzuschlagen, damit Innovationen besser in einen europdischen Raum des Wissens
integriert werden konnen; Ziel ist es, die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums
in ganz Europa zu verbessern, die privaten Investitionen und die Inanspruchnahme von
Risikokapital in der Forschung weiterzuentwickeln und zu verstirken und das Kommu-

nikationsnetz zwischen den Unternehmen und der wissenschaftlichen Basis auszubauen.

—  Er bekriftigt die Bedeutung des Gemeinschaftspatents und ersucht den Rat, auf seiner
Mai-Tagung eine gemeinsame politische Ausrichtung festzulegen. Das Gemeinschafts-
patent muss ein effizientes und flexibles Instrument sein, das die Unternehmen zu
erschwinglichen Preisen erlangen konnen; zugleich muss es den Grundsitzen der
Rechtssicherheit und der Nichtdiskriminierung zwischen den Mitgliedstaaten gerecht

werden und ein hohes Qualititsniveau sicherstellen.

Die Spitzentechnologien sind ein entscheidender Faktor fiir das kiinftige Wachstum. Der
Europdische Rat ersucht den Rat, die Mitteilung der Kommission "Biowissenschaften und
Biotechnologie: Eine Strategie fiir Europa" vor Juni 2002 zu priifen. Er ersucht den Rat und
die Kommission, Malnahmen und einen Zeitplan auszuarbeiten, die es den Unternehmen in
der Gemeinschaft ermdglichen, das Potenzial der Biotechnologie unter gebithrender Wahrung
des Vorsorgeprinzips und unter Beachtung der ethischen und sozialen Anliegen zu nutzen.
Die Kommission soll vor der Tagung des Européischen Rates im Friithjahr 2003 iiber die

Fortschritte auf diesem Gebiet berichten.
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VERBESSERUNG DER ARBEITSMETHODEN

Folgetagungen des Europiischen Rates

49. Der Europiische Rat fordert den Rat und die Kommission dringend auf, die einschlidgigen
Verfahren zu straffen: Der Schwerpunkt muss auf MaBBnahmen liegen, die der Umsetzung
dienen, nicht auf der alljahrlichen Ausarbeitung von Leitlinien. Damit der Europiische Rat
die maBgeblichen politischen Impulse fiir die Manahmen verleihen kann, die fiir die Ver-
wirklichung der langfristigen Ziele der Union entscheidend sind, hat er beschlossen, dass die
Zeitpline fiir die Festlegung der Grundziige der Wirtschaftspolitik und des jahrlichen

Beschiftigungspakets so bald wie moglich zu synchronisieren sind.

Infolgedessen wird der Europidische Rat auf seiner Friihjahrstagung die Wirtschafts-, Sozial-

und Umweltpolitik der Gemeinschaft als Ganzes iiberpriifen und erforderlichenfalls anpassen.
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ZUKUNFT EUROPAS

50.

51.

Die Staats- und Regierungschefs haben den Beginn der Arbeit des Konvents zur Zukunft
Europas begriiit und werden anhand eines Berichts des Vorsitzenden des Konvents,
Herrn Valéry GISCARD d'ESTAING, auf ihrer Tagung in Sevilla eine erste Aussprache

futhren.

Die Mitglieder des Europdischen Rates haben ein Exposé des Generalsekretérs des Rates,
Herrn Javier SOLANA, zu seinem Bericht iiber die Verbesserung der Arbeitsweise des Rates
und iiber die Reformen gehort, die zur Steigerung seiner Effizienz und zur Sicherstellung
einer groBBeren Transparenz des Rechtsetzungsprozesses vorgeschlagen werden. Der Europi-
ische Rat beauftragt den Vorsitz, auf dieser Grundlage in enger Zusammenarbeit mit dem
Generalsekretir des Rates alle zweckdienlichen Kontakte mit den Mitgliedern des Europé-
ischen Rates und mit den von ihnen benannten Ansprechpartnern aufzunehmen, um auf der
Tagung in Sevilla einen Bericht vorzulegen, in dem konkrete Malnahmen zur Annahme vor-
geschlagen werden. Dieser Bericht wird vom Rat "Allgemeine Angelegenheiten" im Rahmen

der Vorbereitung der Tagung des Européischen Rates in Sevilla gepriift.

FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT EUROPA-MITTELMEER

52.

Der Europdische Rat betont erneut die entscheidende Bedeutung des Mittelmeerraums und
seinen Willen zum Ausbau der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft. In diesem Zusammenhang
begriifit er den Beschluss des Rates "Wirtschaft und Finanzen", innerhalb der EIB eine
verstirkte Europa-Mittelmeer-Investitionsfazilitit einzurichten, die durch eine Europa-
Mittelmeer-Partnerschaftsvereinbarung und ein Vertretungsbiiro der EIB in der Region
ergianzt wird. Anhand einer Leistungsevaluierung der Fazilitdt und unter Beriicksichtigung des
Ergebnisses der Konsultationen mit unseren Partnern im Barcelona-Prozess wird ein Jahr
nach Schaffung der Fazilitit iiber die Einrichtung einer auf die Bediirfnisse unserer
Mittelmeer-Partner abgestellten Tochter-Bank im Mehrheitsbesitz der EIB beraten und

entschieden.
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NORDLICHE DIMENSION

53.

Der Europdische Rat ersucht den Rat, die Mitgliedstaaten, die Kommission und die EIB, sich
gemeinsam darum zu bemiihen, rasch Losungen fiir die derzeitigen finanziellen und techni-
schen Probleme zu finden, die der vollstdndigen Umsetzung der Schlussfolgerungen des
Europiischen Rates von Goteborg in Bezug auf die Umweltpartnerschaft im Rahmen der

nordlichen Dimension im Wege stehen.

MASSNAHMEN DER USA IM STAHLSEKTOR

54.

Der Européische Rat hat mit groer Sorge die von den USA eingefiihrten Maflnahmen im
Stahlsektor zur Kenntnis genommen, die mit den WTO-Regeln nicht im Einklang stehen und
dem Geist des gemeinsamen Ziels einer weiteren Liberalisierung des Welthandels, wie sie in
Doha vereinbart wurde, widersprechen. Er unterstiitzt uneingeschrinkt die Absicht der Kom-
mission, die Konsultationen im Rahmen der WTO-Ubereinkommen fortzusetzen und ein Ver-

fahren im Hinblick auf mogliche Schutzmafnahmen der Gemeinschaft einzuleiten.

RATIFIKATION DES VERTRAGS VON NIZZA

55.

Der irische Premierminister hat das Konzept seiner Regierung fiir die Ratifikation des Ver-
trags von Nizza dargelegt, die in allen Mitgliedstaaten bis Ende 2002 abgeschlossen sein soll,

damit die Erweiterung wie geplant erfolgen kann.

Der Europdische Rat hat das dargelegte Konzept begriifit und seine Bereitschaft bekriftigt,
alles zu tun, um die irische Regierung dabei zu unterstiitzen; er hat vereinbart, auf seiner

nichsten Tagung in Sevilla auf dieses Thema zuriickzukommen.

GIBRALTAR

56.

Der Europdische Rat begriifit den Beschluss des Vereinigten Konigreichs und Spaniens, den
im November 1984 eingeleiteten Briisseler Prozess betreffend Gibraltar wieder aufzunehmen;
er unterstreicht die Unterstiitzung der EU fiir die Zusage beider Regierungen, ihre Meinungs-
verschiedenheiten iiber Gibraltar auszurdumen und vor dem Sommer ein umfassendes
Abkommen zu schlielen; er ersucht die Kommission, zu sondieren, wie die EU ein derartiges

Abkommen stiitzen konnte.
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WESTLICHER BALKAN

57.

Der westliche Balkan bleibt fiir Stabilitidt und Sicherheit in Europa von entscheidender
Bedeutung. Der Européische Rat bekriftigt sein im Juni 2000 in Feira bekundetes

Engagement.

SERBIEN UND MONTENEGRO

58.

59.

60.

Der Europdische Rat begriifit die am 14. Mirz in Belgrad zwischen der politischen Fiihrung
Serbiens und derjenigen Montenegros erzielte Einigung iiber den Grundsatz einer
gemeinsamen Verfassungsregelung fiir Serbien und Montenegro. Er bekundet seine Anerken-
nung fiir die diesbeziigliche Vermittlungsarbeit des Generalsekretirs/Hohen Vertreters Javier
Solana. Er betrachtet diese Einigung iiber die Konsolidierung einer staatlichen Union als
einen entscheidenden Schritt bei der Verwirklichung der européischen Perspektive von

Serbien und Montenegro und als einen wichtigen Beitrag zur Stabilitit in der Region.

Der Europiische Rat nimmt den Willen beider Seiten zur Kenntnis, einen gemeinsamen Bin-
nenmarkt einschlieBlich einer gemeinsamen Zoll- und Handelspolitik zu schaffen. Die EU
erwartet von beiden Republiken, dass sie in vollem Umfang zur Verwirklichung dieser Ziele
beitragen. Die EU ist bereit, die entsprechenden Bemiihungen im Rahmen des Stabilisierungs-
und Assoziierungsprozesses mitzutragen. Die EU wird weiterhin Beratung und Unterstiitzung
gewihren und die Fortschritte regelmifBig beobachten. Die Union erwartet auch, dass beide
Republiken zusammenarbeiten werden, um das Funktionieren der gemeinsamen Institutionen

zu gewdhrleisten.

Die Union wird ihre Wirtschaftshilfe im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungs-
prozesses im Einklang mit ihrer derzeitigen Konditionalititspolitik fortsetzen. Die Union wird
bei der Bestimmung der Hohe und der Empfinger der Hilfe in vollem Umfang die Fortschritte
beriicksichtigen, die in jeder Republik erzielt worden sind; hierzu gehort auch der Beitrag, den
jede Republik zum wirksamen Funktionieren des gemeinsamen Staates und zur Erreichung

europdischer Standards leistet.
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EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN

61.

62.

Der Europdische Rat verweist auf die zentrale Rolle der Européischen Union in dem Prozess
der Stabilisierung, der Aussohnung und des Wiederaufbaus in der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien. In diesem Zusammenhang bekundet der Europiische Rat die Bereit-
schaft der Europdischen Union, im Anschluss an Wahlen in der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien und auf Ersuchen ihrer Regierung Verantwortung fiir eine Operation zu
iibernehmen, die an den derzeitigen NATO-Einsatz in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien anschlief3t, in der Erwartung, dass die Dauervereinbarungen fiir die EU-
NATO-Zusammenarbeit ("Berlin plus") bis dahin getroffen sind. Zu diesem Zweck ersucht
der Europiische Rat die zustindigen politischen und militdrischen Ratsgremien, im Beneh-
men mit der NATO unverziiglich die Optionen auszuarbeiten, die es der Europdischen Union

ermoglichen, die geeigneten Beschliisse zu fassen.

Der Europiische Rat betont die Bedeutung der Erzielung von Dauervereinbarungen zwischen
der Europidischen Union und der NATO zum frithest moglichen Zeitpunkt. Zu diesem Zweck
ersucht er auch den Vorsitz, zusammen mit dem Hohen Vertreter entsprechende Kontakte auf

hochster Ebene aufzunehmen, um ein positives Ergebnis sicherzustellen.

NAHER OSTEN

63.

Der Europiische Rat hat die in der Anlage enthaltene Erkldrung von Barcelona zum Nahen

Osten angenommen.

SIMBABWE

64.

65.

Die Européische Union stellt fest, dass die Regierung von Simbabwe die EU-Beobachter an
der Wahrnehmung ihrer Aufgabe der Wahlbeobachtung gehindert hat und dass die Berichte
des Commonwealth-Beobachterteams und des Parlamentarischen Forums der SADC dieses
Verhalten verurteilen, und sie ist der Auffassung, dass diese Wahlen weder als frei noch als
fair betrachtet werden konnen. Die Europédische Union verurteilt die Art und Weise, wie die

Regierung von Simbabwe diese Wahlen organisiert hat.

Die Europiische Union begliickwiinscht die Beviolkerung von Simbabwe zu dem staatsbiir-
gerlichen und demokratischen Willen, den sie wahrend der Stimmabgabe bei den Président-

schaftswahlen an den Tag gelegt hat.
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66.

67.

Die Europédische Union duflert ihre Besorgnis tiber die anhaltenden Bedrohungen der biirger-
lichen und politischen Rechte fithrender Mitglieder der Oppositionspartei in Simbabwe und ist
entschlossen, die weiteren Entwicklungen genau zu verfolgen. Die Europdische Union wird
ihre humanitire Hilfe fiir die Bevolkerung von Simbabwe fortsetzen und etwaige zusitzliche

gezielte Mainahmen gegen die Regierung dieses Landes in Erwédgung ziehen.

Der Europiische Rat hat beschlossen, in Kiirze eine hochrangige Mission der EU-Troika zu
entsenden, um die Lage in Simbabwe und die Besorgnisse der Europiischen Union mit den
Lindern der SADC-Region auf der Grundlage ihres gemeinsamen Eintretens fiir Rechts-

staatlichkeit und Demokratie zu erortern.

ANGOLA

68.

Der Europiische Rat gibt seiner Befriedigung iiber die Ankiindigung der Regierung von
Angola vom 13. Mirz Ausdruck, dass die Kimpfe eingestellt werden, um eine umfassende
Waffenruhe im Land zu erreichen. Der Europiische Rat begriifit auBerdem die Absicht der
Regierung, zuzulassen, dass sich die UNITA politisch reorganisiert und eine neue Fithrung
wihlt. Er appelliert an die Konfliktparteien, im Interesse eines dauerhaften Friedens und dau-
erhafter Stabilitét in Angola das Protokoll von Lusaka durch einen politischen Dialog unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in vollem Umfang umzusetzen. Der Européische
Rat fordert die angolanische Regierung auf, die humanitiren Tétigkeiten der internationalen
Organisationen, der Kirchen und der nichtstaatlichen Organisationen zu erleichtern, um der
prekédren humanitiren Lage zu begegnen, unter der ein GroBteil der angolanischen Bevol-

kerung leidet.

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

69. Der Europiische Rat bekundet seine Besorgnis iiber die Entwicklung der Lage in der Demo-
kratischen Republik Kongo und bedauert deren nachteilige Folgen fiir die Fortfithrung des
inzwischen angelaufenen innerkongolesischen Dialogs.

NIGERIA

70. Die Europdische Union ist tief besorgt tiber Informationen, wonach eine Frau in Nigeria
gesteinigt werden soll. Sie ruft Nigeria dringend auf, die Menschenrechte und die Menschen-
wiirde, insbesondere die von Frauen, in vollem Umfang zu achten.
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Anlage

ERKLARUNG VON BARCELONA ZUM NAHEN OSTEN

1. Der Nahe Osten wird von einer duflerst schweren Krise erschiittert. Die Europdische Union
ruft beide Seiten auf, unverziiglich wirksame MaBBnahmen zu ergreifen, um dem Blutver-
gieBen Einhalt zu gebieten. Eine militidrische Losung fiir den Konflikt gibt es nicht. Frieden

und Sicherheit konnen nur durch Verhandlungen erreicht werden.

2. Um einen Ausweg aus der derzeitigen Situation zu finden, ist es unumgénglich, den Sicher-
heitsaspekt sowie den politischen und den wirtschaftlichen Aspekt als untrennbare und sich
wechselseitig bedingende Elemente eines einzigen Prozesses zu behandeln. Es ist notwendig,
erneut eine tragfihige politische Perspektive herzustellen und parallel dazu politische MaB3-
nahmen und Sicherheitsmaflnahmen in einer sich gegenseitig verstirkenden Weise durchzu-
fiihren. Der Europiische Rat begrii3t nachdriicklich die Annahme der Resolution 1397 des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, in der das starke diesbeziigliche Engagement der

internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck kommit.

3. Diese Resolution muss dringlich umgesetzt werden, insbesondere die Forderung nach unver-
ziiglicher Einstellung aller Gewalthandlungen, einschlieBlich aller Akte des Terrors, der Pro-
vokation, der Aufwiegelung und der Zerstorung, sowie die Forderung, dass die israelische und
die palistinensische Seite und ihre jeweilige Fithrung bei der Umsetzung des Tenet-Plans und
der Empfehlungen des Mitchell-Berichts zusammenarbeiten, um die Verhandlungen iiber eine

politische Losung wiederaufzunehmen.

4.  Die wahllosen Terroranschlige in den letzten Wochen, durch die unschuldige Zivilpersonen
getdtet und verletzt wurden, sind zu verurteilen. Als rechtmifige Autoritit trigt die Palésti-
nensische Behorde die volle Verantwortung fiir die Bekdmpfung des Terrorismus mit allen ihr
zur Verfiigung stehenden rechtmiBigen Mitteln. Thre diesbeziigliche Fiahigkeit darf nicht
geschwiicht werden. Israel muss ungeachtet seines Rechts, den Terrorismus zu bekdmpfen,
unverziiglich seine Streitkrifte aus den unter der Kontrolle der Palistinensischen Behorde
stehenden Gebieten zuriickziehen, die auBergerichtlichen Hinrichtungen einstellen, die
Blockaden und Einschrinkungen aufheben, die Siedlungspolitik stoppen und das Volkerrecht
einhalten. Beide Seiten miissen die internationalen Menschenrechtsnormen wahren. Das
UbermaB an Gewaltanwendung ist nicht zu rechtfertigen. Die gegen #rztliche und humanitiire
Einrichtungen und deren Angehdrige gerichteten Manahmen sind vollig unannehmbar. Diese

Einrichtungen miissen in der Lage sein, ithre Aufgabe uneingeschrinkt zu erfiillen.
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10.

Der Europdische Rat nimmt Kenntnis von dem Beschluss der israelischen Regierung, den
Hausarrest des Priasidenten der Palédstinensischen Behorde, Herrn Arafat, in Ramallah aufzu-
heben, und fordert dazu auf, alle noch verbleibenden Einschrinkungen seiner Bewegungsfrei-
heit unverziiglich zu beenden.

Der Europdische Rat begriifit den Beschluss des Prisidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika, den Sonderbeauftragten Zinni wieder in die Region zu entsenden. Die Europidische
Union ist bereit, ihre Bemiithungen insbesondere iiber ihren Sonderbeauftragten, Botschaf-

ter Moratinos, mit denen des amerikanischen Sonderbeauftragten, des Sonderbeauftragten der
Russischen Foderation und des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen zu verbinden.

Der Europiische Rat ist nach wie vor davon iiberzeugt, dass ein unabhingiger Uber-
wachungsmechanismus beiden Seiten helfen wiirde, ihre einschldgigen Bemiihungen fort-
zusetzen, und fordert sie dringend auf, die Vorschldge zur Zulassung von Beobachtern zu
priifen. Die Europédische Union und ihre Mitgliedstaaten sind bereit, sich an einem solchen
Mechanismus zu beteiligen.

Die Européische Union ist entschlossen, sich zusammen mit den Konfliktparteien, den Lén-
dern in der Region, den Vereinigten Staaten, den Vereinten Nationen und Russland an der
Suche nach einer Losung zu beteiligen, die sich auf die Resolutionen 242, 338 und 1397 des
VN-Sicherheitsrates und die Grundsitze der Madrider Konferenz, des Abkommens von Oslo
sowie spaterer Abkommen stiitzt und die es zwei Staaten - Israel und Paldstina - gestatten
wiirde, in Frieden und Sicherheit zu leben und ihre Rolle in der Region uneingeschrénkt
wahrzunehmen. Der Hohe Vertreter Javier Solana wird seine regelméfigen Konsultationen
mit allen internationalen Akteuren fortsetzen.

Die generelle Zielsetzung im israelisch-paldstinensischen Konflikt ist zweifacher Art: Schaf-
fung eines demokratischen, lebensfihigen und unabhingigen Staates Palédstina, mit der die
Besetzung von 1967 beendet wird, und Anerkennung des Rechts Israels, innerhalb gesicherter
Grenzen zu leben, das durch eine entsprechende Verpflichtung der Volkergemeinschaft und
insbesondere der arabischen Linder garantiert ist.

Der Europdische Rat begriifit die jiingste Initiative des saudi-arabischen Kronprinzen
Abdullah, die im Einklang mit den VN-Resolutionen auf dem Konzept der vollstindigen
Normalisierung und des vollstdndigen Riickzugs beruht und eine einmalige Chance bietet, die
im Interesse einer gerechten, dauerhaften und umfassenden Losung des arabisch-israelischen
Konflikts ergriffen werden sollte. Er hofft, dass die Arabische Liga diese Initiative auf ihrem
bevorstehenden Gipfeltreffen in Beirut voranbringen wird und dass die israelische Regierung
und das israelische Volk darauf positiv reagieren werden.
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11.

12.

13.

Der Europdische Rat zollt denjenigen Anerkennung und Hochachtung, die sich im Friedens-
lager der israelischen wie der palédstinensischen Gesellschaft weiterhin unermiidlich fiir Frie-

den einsetzen, und unterstiitzt die direkten Kontakte und den Dialog zwischen beiden Seiten.

In Fortfithrung ihrer derzeitigen Bemithungen wird die EU einen uneingeschrénkten, substan-
ziellen wirtschaftlichen Beitrag zur Friedensschaffung in der Region leisten, um die Lebens-
bedingungen des paléstinensischen Volkes zu verbessern, die Paldstinensische Behorde zu
festigen und zu unterstiitzen, die wirtschaftliche Basis des kiinftigen Staates Palistina zu stér-
ken sowie Entwicklung und regionale Wirtschaftsintegration zu férdern. Mit diesem Ziel vor
Augen ist die EU bereit, zum Wiederaufbau der palistinensischen Wirtschaft als integralem

Bestandteil der Regionalentwicklung beizutragen.

Die EU ist nach wie vor liberzeugt, dass nur ein umfassender Frieden im Nahen Osten auch

dauerhaft sein kann.
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WIRTSCHAFT UND FINANZEN

5. Mdrz 2002

Eckwertepapier fiir die Grundziige der Wirtschaftspolitik im Jahr 2002

I. EINLEITUNG

1.  Die EU verfiigt iiber eine eindeutig festgelegte wirtschaftspolitische Strategie, die auf einer
wachstums- und stabilititsorientierten gesamtwirtschaftlichen Politik und kontinuierlichen
Fortschritten bei der Wirtschaftsreform beruht. Diese Strategie erlaubt es, auf verdnderte ko-
nomische Gegebenheiten flexibel zu reagieren und gleichzeitig die Produktionskapazitét der
Wirtschaft mittelfristig zu erhalten und zu stérken.

2. Die erfolgreiche Einfithrung der Euro-Banknoten und —Miinzen bildet den letzten Schritt
auf dem Weg zur Europidischen Wihrungsunion, mit dem ein Wiahrungsraum von mehr als
300 Millionen Menschen entstanden ist. Der Euro leistet einen wichtigen Beitrag zur Stabilitit
des internationalen Wihrungssystems und der Weltwirtschaft und wirkt gleichzeitig als
Ansporn fiir eine weiter gehende Integration und die Verwirklichung des "Mehr Europa"-
Gedankens.

3. Der Umlauf des Eurobargeldes wird die Integration der Volkswirtschaften im Euroraum
beschleunigen und dazu beitragen, dass neue Investitionsmoglichkeiten entstehen, das Wirt-
schaftswachstum zunimmt und mehr Arbeitsplitze geschaffen werden. Im Zuge dieses Vor-
stoBes zur weiter gehenden Integration und Verflechtung muss auch die wirtschaftspolitische

Strategie der EU verstérkt und weiterverfolgt werden.

4. Der Europiische Rat muss auf seiner Tagung in Barcelona darauf hinwirken, die operativen
Grundlagen der Wirtschafts- und Wihrungsunion zu stidrken und die Vollendung des
Binnenmarktes zu konsolidieren. Das Ziel besteht in einer abgestimmten Reaktion, bei der
die eindeutige Verantwortung der Mitgliedstaaten fiir die Schaffung der Voraussetzungen
eines mittel- und langfristigen Wachstums in Europa herausgestellt wird. Mehr denn je muss
die wirtschaftspolitische Botschaft klar und unmissverstiindlich sein und mit einer ener-
gischen Umsetzung einhergehen. Verpflichtungen sind die Voraussetzung dafiir, dass ein
nachhaltiger Aufschwung Fuf} fasst. Auf diese Art und Weise erhilt letztlich der Wirtschafts-
reformprozess, der in Lissabon eingeleitet und in Stockholm weiterentwickelt wurde, Glaub-
wiirdigkeit und Dynamik und lisst sich die Glaubwiirdigkeit des gesamtwirtschaftlichen

Rahmens wahren.
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II.

I11.

Die Grundziige der Wirtschaftspolitik bilden das Kernstiick der wirtschaftspolitischen
Abstimmung in der Europédischen Union. Sie miissen priagnant sein, sich auf die wesentlichen
Herausforderungen fiir die Union - unter besonderer Beriicksichtigung des Euroraums, in dem
der groBte Abstimmungsbedarf besteht - konzentrieren und dazu beitragen, dass alle MaB-
nahmen, die im Rahmen der Gemeinschaftsprozesse fiir die wirtschaftspolitische

Abstimmung angenommen werden, mit ihnen im Einklang stehen.

WIRTSCHAFTSLAGE UND AUSBLICK

Die gegenwiirtige Wirtschaftslage kennzeichnet ein beginnender allgemeiner Aufschwung
nach dem steilen Abschwung im Jahr 2001. Einige wichtige Indikatoren beginnen darauf hin
zuweisen, dass sich die Wirtschaftslage stabilisiert, und es gibt mehr und mehr Anzeichen fiir
eine bevorstehende wirtschaftliche Erholung. Allerdings steht noch nicht fest, wann, in
welchem Umfang und wie stark der Aufschwung ausfallen wird, und es gibt nach wie vor

Abschwichungsrisiken.

Die gesamtwirtschaftliche Reaktion der Politik auf den Abschwung war schnell und ent-
schieden. Die Wihrungsbehorden haben die Zinssitze gesenkt, da kein Inflationsrisiko
bestand, und die Steuerpolitik hat ihre Aufgabe erfiillt, indem sie die automatischen Stabili-
satoren wirken lief3, die erheblich dazu beitragen, Schwankungen des gesamtwirtschaftlichen
Wachstums aufzufangen. Dank der umgehenden Reaktion der Wirtschaftspolitik, solider
Grundlagen sowie des wiedergewonnenen Vertrauens besteht die Voraussetzung fiir eine
wirtschaftliche Erholung. Die Aussichten fiir eine nachhaltige Erholung miissen verbessert
werden, indem Strukturreformen eingeleitet werden, mit denen das Wachstumspotenzial

gesteigert werden kann.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE STRATEGIE FUR DIE EUROPAISCHE UNION

Makrookonomische Politik

Der Euroraum ist eine Wihrungsunion mit einer einheitlichen, unabhingigen Wihrungs-
politik und einer dezentralisierten, aber abgestimmten Steuerpolitik. Daher bedarf es weiterer
Fortschritte im Hinblick auf

— die Verbesserung der Beobachtung und Beurteilung der Wirtschaftsentwicklung im
Euroraum. Es miissen also weitere Anstrengungen unternommen werden, um die
Methoden fiir die Erstellung von Statistiken iiber den Euroraum und die Indikatoren zu

verbessern und zu harmonisieren.
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— die Durchfiihrung einer systematischen Analyse des ""policy mix" im Euroraum, mit
der sich die Auswirkungen der Wihrungs- und Steuerpolitik auf die wirtschaftlichen
Entwicklungen im Euroraum, einschlieBlich Inflation, Lohnentwicklung, Investitionen

sowie Euro-Wechselkurse, beurteilen lassen.

— die Verstidrkung der bestehenden Mechanismen fiir die wirtschaftspolitische, insbe-

sondere steuerpolitische Abstimmung innerhalb der Eurogruppe.

9.  Die Grundlage fiir die Abstimmung der Steuerpolitik bilden die Verpflichtung zur Haushalts-
stabilitidt und die Spielregeln, die im Rahmen des Stabilitéiits- und Wachstumspakts verein-
bart wurden. Die Mitgliedstaaten werden das mittelfristige Ziel eines nahezu ausgeglichenen

oder einen Uberschuss aufweisenden Haushalts spitestens bis zum Jahr 2004 erreichen.

Die automatischen Stabilisatoren sollten sowohl bei Konjunkturbelebungen als auch bei
Konjunkturabschwichungen in gleicher Weise wirken konnen, sofern im Falle des
Abschwungs die Grenze von 3 % des BIP nicht iiberschritten wird. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass in Phasen des Aufschwungs die Wachstumsvorteile uneingeschrankt genutzt

werden sollten.

Die Mitgliedstaaten, die bestimmte politische Malnahmen ergreifen wollen, miissen zuvor

den hierfiir erforderlichen Spielraum schaffen.

10. Was die Qualitit und dauerhafte Tragfihigkeit der éffentlichen Finanzen betrifft, so

bedarf es groBerer Anstrengungen und einer engeren Abstimmung:

— Qualitét bedeutet, dass eine geeignete Struktur fiir die Staatseinnahmen und -ausgaben
geschaffen werden muss, die solide und dauerhaft tragfidhige 6ffentliche Finanzen
gewdhrleistet und mit der sich gleichzeitig das Wachstumspotenzial der EU-Wirtschaft
steigern lisst. In Anbetracht dessen miissen Reformen bei den Steuern und den Aus-
gaben darauf ausgerichtet sein, beschiftigungs- und investitionsférdernde Bedingungen
zu schaffen, und zugleich dem mittelfristigen Ziel eines nahezu ausgeglichenen oder

einen Uberschuss aufweisenden Haushalts gerecht werden.

— Die dauerhafte Tragfihigkeit erfordert eine multidisziplindre Strategie, mit der den
Auswirkungen der Uberalterung der Bevolkerung, einschlieBlich des Bedarfs im
Bereich der Gesundheitsversorgung, begegnet und gleichzeitig die Zahlungsfahigkeit
der europdischen offentlichen Haushalte sichergestellt werden kann. Diese Strategie
sollte auf einer weiteren Senkung der 6ffentlichen Verschuldung, einer Erhhung der

Erwerbstitigenquoten und Reformen der Alterssicherungssysteme beruhen.
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2.1.

11.

12.

Strukturreformpolitik
Produktmarktreformen

Mit Hilfe von MaBnahmen zur Liberalisierung, Offnung, Integration und Forderung der Wett-
bewerbsfihigkeit der europdischen Waren- und Dienstleistungsmérkte ldsst sich ein echtes
flexibles Produktionssystem erreichen, in dem die Ressourcen so gewinnbringend wie mog-
lich eingesetzt werden, damit sie zur Steigerung von Produktion, Beschiftigung, Einkommen
und Wohlstand beitragen. Aus dieser Uberzeugung heraus, die von allen EU-Mitgliedstaaten
geteilt wird, ist auf dem Gipfeltreffen in Lissabon eine ehrgeizige Agenda von Wirtschafts-

reformen beschlossen worden.

Die Wirtschaftsreformen der Mitgliedstaaten lassen sich durch Koordinierung und ihre
Beschleunigung zur Erreichung des Niveaus der leistungsstédrksten Linder wirksamer
gestalten. Synchrone Strukturreformen, die aufeinander abgestimmt durchgefiihrt werden,

bieten folgenden Vorteile:

—  Die Wirtschafts- und Wihrungsunion wird durch eine weitere Flexibilisierung der

Mirkte in die Lage versetzt, auf Erschiitterungen von auflen zu reagieren.
—  Wichtige Synergien werden genutzt.

— Aufgrund der gemeinsam unternommenen Liberalisierungsma3nahmen lassen sich die

Ressourcen optimal einsetzen.
—  Engpisse und Storungen im Dienstleistungssektor werden vermieden.

—  Es st sichergestellt, dass fiir die europédischen Unternehmen gleiche Wettbewerbs-

bedingungen gelten.

Dariiber hinaus ist es von Bedeutung, die steuerlichen Rahmenbedingungen zu verbessern,
indem die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Beseitigung schédlicher

Steuerregelungen und bei der Bekdmpfung des Steuerbetrugs verstirkt wird.
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Reform der netzgebundenen Wirtschaftszweige

13.

14.

Bei der Liberalisierung der netzgebundenen Wirtschaftszweige wurden erhebliche Fortschritte

erzielt, doch bleibt noch viel zu tun:

Die Liberalisierung ist nicht in allen Mitgliedstaaten in gleichem Umfang voran-

gekommen.

Die Mdoglichkeiten fiir den innergemeinschaftlichen Handel bleiben begrenzt; es gibt
nach wie vor Hindernisse fiir den Zugang zu den nationalen Mirkten, in Bezug auf
die Zusammenschaltung wurden kaum Fortschritte erzielt, und der Handelsaustausch

zwischen den Mitgliedstaaten ist im GroBen und Ganzen gering.

In den Bereichen Energie und Verkehr sind neue Reformmafinahmen am dringendsten erfor-
derlich. Bei den Liberalisierungsstrategien muss zwischen zwei unterschiedlichen Aspekten —
zwischen Zusammenschaltung und echter Liberalisierung — deutlich unterschieden werden.
Auch muss berticksichtigt werden, dass diese netzgebundenen Wirtschaftszweige Aufgaben
von allgemeinem Interesse erfiillen. In dieser Hinsicht sind richtig konzipierte Regelungen

wesentlich.

Infrastruktur fiir die Zusammenschaltung

Strom und Gas:

Auf dem Gipfeltreffen im Friithjahr sind termingebundene Ziele fiir die materielle
Zusammenschaltung der Netze der Mitgliedstaaten zu vereinbaren, so dass nennens-
werte Fortschritte auf dem Weg zu einem Energiebinnenmarkt erreicht werden konnen,
sowie ein geeigneter Rahmen fiir den Ausbau der diesbeziiglichen Infrastruktur festzu-
legen. Die erforderlichen Finanzmittel sollten in erster Linie von den beteiligten Unter-

nehmen aufgebracht werden.

Es ist sicherzustellen, dass dritte Parteien gleichberechtigten Zugang zu den Netzen

erhalten.

Luftverkehr:

Die Beratungen {iiber Initiativen zur Schaffung eines einheitlichen européischen Luft-
raums bis zum Jahr 2004 sind intensiv fortzusetzen und dabei ist erneut auf die

Bedeutung einer Beteiligung der Gemeinschaft an Eurocontrol hinzuweisen.
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Transeuropiische Netze:

— Die Mallnahmen, die in der von der Kommission am 20. Dezember angenommenen
Serie von Vorschligen fiir legislative Malnahmen enthalten sind, sind intensiv zu
priifen, einschlieBlich der Vorschldge zur Entwicklung von Infrastrukturvorhaben sowie
zur Anderung der Finanzierungsregelungen fiir die transeuropiischen Netze infolge der

Haushaltsengpisse.
B. Effektive Liberalisierung
Strom und Gas:

—  Auf dem Gipfeltreffen im Friihjahr ist ein ehrgeiziger Zeitplan fiir den Zugang [der

Unternehmen] ' zur freien Lieferantenwahl festzulegen.
Schienenverkehr:

—  Das "zweite Eisenbahnpaket", mit dem aufgrund der Bewertung des ersten Pakets die
schrittweise Einfiihrung des Wettbewerbs bei der Erbringung von Dienstleistungen

angestrebt wird, ist intensiv zu priifen.
C. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse

Die Liberalisierung der Mirkte sollte zu einem echten Wettbewerb fithren und mit der Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Rahmen der Gemeinwohlverpflichtungen in Einklang stehen
(gleichberechtigter Zugang, Kontinuitét der Dienstleistungen, Sicherheit fiir die Benutzer).
Diese Bedingungen konnen zur Auflage gemacht werden, doch diirfen sie keinesfalls zu
Wettbewerbsverzerrungen fiithren. Sofern die Vertragsbestimmungen eingehalten werden,
steht es den Mitgliedstaaten frei, die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu defi-

nieren und diese zu gestalten.

Anmerkung des Vorsitzes: Hinsichtlich der Formulierung des Satzes iiber die effektive
Liberalisierung der Energiemirkte bestand im Rat keine Einstimmigkeit.
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Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Unternehmen

15.

16.

17.

18.

Ein echter, wirksamer Wettbewerb auf den Mirkten bildet einen Eckstein des Wirtschafts-
reformprozesses. Wettbewerb sorgt fiir Disziplin und hilt dazu an, groere wirtschaftliche

Effizienz zu gewdhrleisten und die Wettbewerbsfahigkeit der Europédischen Union zu stérken.

Daher muss die Fihigkeit der Wettbewerbsbehorden verbessert werden, sich den Verén-
derungen, denen die Wirtschaftsstruktur der Europdischen Union im Zuge der fortschreiten-

den Globalisierung unterliegt, anzupassen.

Weniger und zielgerichtetere staatliche Beihilfen sind wesentlicher Bestandteil dieses effek-
tiven unionsweiten Wettbewerbs. Deshalb bestétigt die Union die Verpflichtung der Mitglied-
staaten, die staatlichen Beihilfen, in % des BIP, bis zum Jahr 2003 zuriickzufiihren, die
Abschaffung der Beihilfen mit der stirksten wettbewerbsverzerrenden Wirkung anzustreben,
die Beihilfen eher auf horizontale, gemeinsame Ziele, einschlieBlich der Kohisionsziele, aus-

zurichten und sie nur bei eindeutig ermittelten Fehlentwicklungen des Marktes einzusetzen.

Sie erkldrt zudem erneut, dass das System sowohl aufseiten der Kommission als auch der

Mitgliedstaaten transparenter werden muss.

Der Unternehmergeist muss gefordert werden, indem die administrativen und rechtlichen
Hindernisse auf ein striktes Minimum begrenzt werden. Es sollten Benchmarks ermittelt
werden, mit denen der Zeitaufwand fiir die Griindung von KMU verringert wird; ferner sollte
entsprechend den Schlussfolgerungen des Mandelkern-Berichts ein Aktionsplan zur Ver-
besserung und Vereinfachung des Regelungsumfelds beschlossen werden. Die Europdische
Charta fiir kleine Unternehmen sollte weiter umgesetzt werden. Zudem miissen die steuer-

lichen Rahmenbedingungen fiir Unternehmen verbessert werden.

Eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung ist die Voraussetzung fiir wirtschaftliche
Effizienz. Thre positiven Auswirkungen auf Unternehmensmanagement, Vertrauen, Investi-
tionen und Kapitalstrome sind hinreichend bekannt. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten auf,
MaBnahmen zu ergreifen, um die Transparenz der Unternehmensfiihrung und der Rech-
nungslegung zu gewdhrleisten und die Aktiondre und anderen Wirtschaftsbeteiligten zu

schiitzen.
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19. Die Umsetzung von Gemeinschaftsrichtlinien und ihre tatsichliche Durchfiihrung muss
gemill den Schlussfolgerungen des Européischen Rates (Stockholm) verbessert werden.
Damit ein echter Binnenmarkt entstehen kann, muss die Integration der Dienstleistungsmirkte
vorangetrieben, das offentliche Beschaffungswesen weiter liberalisiert, der Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung umfassender angewandt und die Arbeit an den Produktnormen

beschleunigt werden.

2.2. Reform der Kapitalmirkte und Finanzdienstleistungen

20. Mit den Reformen sollte vor allem angestrebt werden, die Integration der Finanzmérkte zu
beschleunigen und die Vorteile durch eine effiziente Steuerung der Einsparungen voll zu
nutzen, indem die Kosten fiir den Zugang zum Kapital verringert werden, um Investitionen in
der EU zu fordern. Im Mittelpunkt dieser Bemiihungen steht der Aktionsplan fiir Finanz-
dienstleistungen; fiir die darin vorgesehenen Maflnahmen miissen bis zum Jahr 2005 Rechts-
vorschriften erlassen werden, wobei sdmtliche betroffenen Parteien alles daran setzen sollten,
um bis Ende 2003 zu einem integrierten Wertpapiermarkt zu gelangen. Dabei muss auch die
Effizienz der grenziiberschreitenden Clearing- und Abwicklungssysteme in der EU verbessert
werden.

21. Die Integration der Finanzmaérkte lisst sich erreichen, indem die gegenseitige Anerkennung in
Rechtssachen nach dem Ursprungsland-Prinzip angewandt und gleichzeitig die fiir den
Investorenschutz erforderlichen Verhaltensregeln harmonisiert werden. Hierfiir werden die

folgenden Fristen vorgeschlagen:

— Angenommen werden sollten durch den Rat und das Européische Parlament im Jahr
2002
o die Richtlinie iiber den Marktmissbrauch,
° die Richtlinie iiber die Nutzung von Finanzsicherheiten,
o die Verordnung iiber die Anwendung internationaler Rechnungslegungsgrund-
sdtze in der EU,

o die Richtlinie iiber Versicherungsvermittler,

. der Richtlinienentwurf iiber Borsenprospekte,
o der Richtlinienentwurf iiber Finanzkonglomerate und
. der Richtlinienentwurf iiber betriebliche Rentenfonds.

— Die von der Kommission noch vorzulegenden Entwiirfe fiir die Richtlinien iiber 6ffent-
liche Ubernahmeangebote und die Aktualisierung der Anforderungen beziiglich der
regelmiBigen Berichterstattung sowie die Richtlinie iiber Wertpapierdienstleistungen
sollten ergédnzt und angenommen werden.
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22.

23.

2.3.

24.

25.

Ein weiteres vorrangiges Thema der Agenda ist das Risikokapital. Die Etappenziele des
Risikokapital-Aktionsplans sollten bis 2003 unterbreitet werden, damit die verbleibenden
Hindernisse fiir die Schaffung eines echten européischen Risikokapitalmarktes beseitigt

werden konnen.

Die Wirksamkeit dieser Initiativen wird davon abhédngen, inwieweit die Reformvorschlige

des Lamfalussy-Berichts zur Beschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens befolgt werden.

Arbeitsmarktreform

Der politische Aktionsschwerpunkt sollte auf die Modernisierung des Arbeitsmarktes gelegt
werden, um den Prozess zur Schaffung von Arbeitsplétzen zu unterstiitzen. Die EU hat sich
anspruchsvolle Ziele gesetzt, und es bleibt noch viel zu tun: Erhéhung des Arbeitskriifte-
angebots, Gewihrleistung, dass die Lohnstiickkosten mit der anhaltenden Wettbewerbs-
fihigkeit der europidischen Volkswirtschaften vereinbar sind und eine zunehmende Nachfrage
nach Arbeitskriften fordern, sowie Erzielung einer besseren Entsprechung zwischen
Arbeitsplatzangebot und -nachfrage.

Das Arbeitsplatzschaffungspotenzial der europdischen Wirtschaft hat sich in den letzten
Jahren merklich verbessert, so dass die Arbeitslosenquoten erheblich herabgedriickt werden
konnten. Das in der zweiten Hilfte der 90er Jahre verzeichnete plotzliche Wachstum, die hin-
sichtlich bestimmter Aspekte des Funktionierens des Arbeitsmarktes erzielten Fortschritte, die
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken sowie die geméBigte Lohn- und Gehaltsentwicklung
waren dieser Verdnderung forderlich. Der Rat nimmt Kenntnis von den in folgenden

Bereichen erzielten Fortschritten:

—  Aktive Arbeitsmarktpolitiken. Gewihlt wurde ein priventiver Ansatz mit Schwer-
punkt auf der Beschiftigungsfihigkeit von Personenkreisen, die insbesondere aufgrund
geringer Qualifikation kaum Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Die Anstrengungen
sollten fortgesetzt werden. Zur gezielteren Ausrichtung dieser Politiken sollte gleich-

zeitig eine Evaluierung vorgenommen werden.

—  Verringerung der steuerlichen Belastung der Arbeit. In der gesamten EU wurden die
steuerlichen Maflnahmen, die sich dahingehend auswirken, dass kein Anreiz zur Arbeit
besteht, zuriickgeschraubt, und zwar unter besonderer Beachtung von minderquali-

fizierten Beschéftigungen.
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26.

In folgenden Bereichen miissen indessen noch weitere Anstrengungen unternommen
werden:

Steuerliche Mafinahmen zur Steigerung des Arbeitskriftebedarfs und zur Steigerung
der Teilnahme am Erwerbsleben

Die Sozialleistungssysteme miissen so gestaltet werden, dass sich Arbeit lohnt und der
Prozess der Arbeitssuche gefordert wird, damit Hilfeempfidnger vor Armut und
Arbeitslosigkeitsfallen bewahrt werden. Fiir eine Reform kidmen in Betracht die Auf-
lagengebundenheit der Leistungen, die Anspruchsberechtigung, die Dauer, die Ersatz-
quote, die Verfiigbarkeit von Lohnergédnzungsleistungen, die Gewidhrung von Steuer-
erleichterungen, die Verwaltungssysteme und die Managementeffizienz.

Lohnbildungssysteme. Zur Gewihrleistung der Wettbewerbsfahigkeit der EU und zur
Verbesserung der Beschiftigungslage in Bezug auf alle Qualifikationen und geogra-
fischen Bereiche ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass die fiir Arbeitsmarkt-
fragen zustdndigen Einrichtungen und Tarifverhandlungssysteme den Zusammenhang
zwischen den Lohn- und Gehaltsentwicklungen und der Lage auf dem Arbeitsmarkt
beriicksichtigen, wodurch eine stirkere Differenzierung der Lohne und Gehilter ent-
sprechend der Entwicklung der Produktivitit und den Qualifikationsunterschieden
ermoglicht wird.

Verbesserung der Effizienz des Arbeitsmarktes. Es ergeben sich hiufig Situationen,
in denen hohe Arbeitslosigkeit mit Arbeitskrafteknappheit einhergeht. Angebot und
Nachfrage lassen sich am besten dadurch optimal aufeinander abstimmen, dass die
berufliche und geografische Mobilitit der Arbeitnehmer gesteigert wird, beispielsweise
durch die Verbesserung der Transparenz und Methoden zur gegenseitigen Anerkennung
von Berufsbildungssystemen sowie durch Weiterbildungsmafnahmen fiir die verfiig-
baren Arbeitskrifte zur Verbesserung der Qualifikationen im Rahmen der Wissens-
gesellschaft. Die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung spielen eine
wichtige Rolle bei der Verbesserung der Effizienz des Arbeitsmarktes.

Aktives Altern. Anreizen fiir den Vorruhestand sollte entgegengewirkt werden; es
sollten verstirkt Anstrengungen dahingehend unternommen werden, dlteren Arbeit-
nehmern mehr Moglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu bieten, beispielsweise durch
gesetzliche Regelungen fiir Altersteilzeitarbeit.

Beseitigung von Hindernissen und Abschaffung von MaBBnahmen, die Frauen von
einer Erwerbsbeteiligung abhalten, unter anderem durch ein verbessertes Angebot an
Kinderbetreuungseinrichtungen.

Arbeitsrecht. Beurteilung der Kosten im Zusammenhang mit der Formulierung und
Beendigung von Arbeitsvertragen im Hinblick auf Ausgewogenheit zwischen Flexibili-
tdt und sozialem Schutz.

SN 100/1/02 REV 1 42

DE



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Auf die oben dargelegten Eckpunkte miisste sowohl in den Grundziigen der Wirtschaftspolitik
als auch in den beschiftigungspolitischen Leitlinien eingegangen werden, wobei auch andere
Fragen, die sich im Rahmen der Uberpriifung des Luxemburg-Prozesses stellen, gebiihrend zu
beriicksichtigen sind.

Die informations- und wissensbasierte Wirtschaft

Es miissten weitere Anstrengungen in Bezug auf die "e-Europe''-Initiative unternommen
werden. Die Entwicklung des Breitbandnetzes sollte durch die weitere Forderung des Wett-
bewerbs zwischen lokalen Telekommunikationsnetzen vorangetrieben werden.

Forschung & Entwicklung und Innovation gehoren zu den wichtigsten Antriebskréften fiir
die Wissensgesellschaft. Die Bemiihungen zur Férderung von FuE und Innovation, insbe-
sondere der FuE in Unternehmen, miissen im Wege einer integrierten Strategie unter Ein-
schluss eines verstirkten Wettbewerbs auf den Produktmirkten, eines besseren Zugangs zu
Risikokapital, eines besseren Schutzes des geistigen Eigentums sowie einer verbesserten Ver-
netzung und Technologieverbreitung verstirkt werden.

Neue Grundkenntnisse und Lehrmethoden zur Vorbereitung der gegenwirtigen Schiiler-
generation auf die Wissensgesellschaft miissen weiterentwickelt werden.

Nachhaltige Entwicklung

Das derzeitige Wachstum darf auf keinen Fall die Wachstumsmoglichkeiten fiir kiinftige
Generationen gefihrden. In die Entwicklung der Wirtschaftspolitik sowie die Koordinierung
zwischen den Mitgliedstaaten und der Europédischen Union sollten die wirtschaftlichen, die
sozialen und die umweltbezogenen Erwigungen allesamt einbezogen werden. Der Rat tritt
nachdriicklich fiir die Nutzung von Marktinstrumenten im Rahmen der EU-Strategie fiir
nachhaltige Entwicklung ein.

Aus den Schlussfolgerungen des Europiischen Rates von Goteborg ergibt sich, dass Anstren-
gungen im Hinblick auf eine angemessene Gestaltung der Preise unternommen werden
miissten, damit sie die tatsdchlichen sozialen Kosten verschiedener Téatigkeiten besser wider-
spiegeln.

Zur Forderung der Nachhaltigkeit bedarf es einer kohdrenteren Politik. In diesem Kontext ist
es von wesentlicher Bedeutung, eine Vorausbewertung der Auswirkungen politischer MaB3-
nahmen vorzunehmen.

Es ist notwendig, einen angemessenen Rahmen fiir die Energiebesteuerung auf europiischer
Ebene zu vereinbaren und parallel hierzu Fortschritte bei der Herbeifiihrung eines Einver-
nehmens iiber die Verwirklichung des Binnenmarkts im Energiesektor zu erzielen.
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BESCHAFTIGUNG UND SOZIALPOLITIK

(7. Méirz 2002)

1.  Die Tagung des Europidischen Rates in Barcelona wird der zweite Friihjahrsgipfel zur Ver-
tiefung der Mandate sein, die vom Europdischen Rat in Lissabon, Feira, Nizza, Stockholm,
Goteborg und Laeken festgelegt wurden, um das strategische Ziel der Europédischen Union fiir
die kommenden Jahre zu erreichen: "das Ziel, die Union zum wettbewerbsfihigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen - einem Wirtschafts-
raum, der fahig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeits-

plidtzen und einem groBeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen".

2. Der Europiische Rat wird in Barcelona auch die Fortschritte bei der Umsetzung der in Nizza

vereinbarten Europdischen Sozialagenda zu priifen haben.

3. Der Rat "Beschiftigung und Sozialpolitik" hat auf seiner Tagung am 7. Mirz 2002 die Ergeb-
nisse der europdischen Beschiftigungsstrategie seit deren Einfithrung im Jahre 1997 als sehr
positiv bewertet und bekriftigt, dass dieser Prozess sowohl in Zeiten wirtschaftlicher Expan-

sion als auch unter weniger giinstigen Gegebenheiten richtig ist.

4. Ebenso bewertet der Rat "Beschiftigung und Sozialpolitik" die Fortschritte bei der Ver-
folgung der offenen Koordinierungsmethode mit Blick auf die Sicherung der langfristigen
Tragfihigkeit der Rentensysteme als sehr positiv, und diese Methode sollte vom Europédischen

Rat in Barcelona endgiiltig bestitigt werden.

5. Der Vorsitz stellt fest, dass der Rat sich in folgenden Punkten einig ist:

o Er begriiBt den Zusammenfassenden Bericht der Kommission und sieht das Erfordernis
einer Stiarkung des Gleichgewichts, der Kohiédrenz, der Koordinierung und der
Synchronisierung zwischen der sozialen und der wirtschaftlichen Dimension im
Rahmen der Lissabonner Strategie mittels der in beiden Bereichen jeweils eingesetzten
Instrumente und gemél den Vorstellungen, die vom Beschiftigungsausschuss und vom

Ausschuss fiir Sozialschutz in ihren Stellungnahmen entwickelt wurden.
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Diese Koordinierung muss besonders auf den Prozess der Grundziige der Wirtschafts-
politik und den Prozess der europdischen Beschiftigungsstrategie abstellen, um die
Kohirenz zwischen diesen beiden Prozessen zu verbessern. Dafiir wird es erforderlich
sein, dass unter Wahrung der Eigenstdndigkeit der Prozesse eine Abstimmung der Zeit-
plédne erfolgt und dass der Europiische Rat auf seiner Friihjahrstagung fiir sémtliche
Prozesse kohirente und ausgewogene Vorgaben macht. Zu diesem Zweck wird der

Europdische Rat die politischen Prioritéten fiir die einzelnen Ratsformationen aufstellen.

Der Rat ist der Auffassung, dass fiir die europiische Beschiftigungsstrategie keine
anderen Ziele als die festgelegt werden miissen, die in allgemeiner Weise in Lissabon
aufgestellt wurden, und dass folglich die neue europiische Beschiftigungsstrategie bis
2010 laufen muss, wobei 2006 eine Zwischenbewertung erfolgen soll. Es bedarf einer
Vereinfachung des Prozesses, ohne diesen jedoch zu schwichen, und hierzu sollte ins-
besondere die Zahl der beschiftigungspolitischen Leitlinien verringert werden. Die neue
Strategie wird unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der derzeitigen Bewertung alle
positiven Elemente des Luxemburger Prozesses einbeziehen, die es gestattet haben, dass
alle Mitgliedstaaten unter Beriicksichtigung ihrer Besonderheiten der Festlegung

gemeinsamer Ziele und Politiken nidher kommen.

° Er erklért erneut, die Vollbeschiftigung zum wesentlichen Ziel jeder Wirtschafts- und
Sozialpolitik, das die Schaffung neuer und besserer Arbeitsplitze erfordert. Daher ist weiter-
hin besonderes Augenmerk auf Reformen der Beschiftigungs- und Arbeitsmarktpolitik zu
richten. In diesem Zusammenhang miissen unbedingt Hindernisse fiir die Aufnahme einer
Beschiftigung beseitigt und aktive beschiftigungspolitische Malnahmen gefordert werden,
wobei der priaventive Ansatz sowie die individuelle Betreuung von Arbeitslosen beizube-
halten sind, damit diese nicht zu Langzeitarbeitslosen werden und ihre Beschiftigungsfihig-
keit erhoht wird.

Er hebt hervor, dass sich die europdische Beschiftigungsstrategie zur Verwirklichung
der in Lissabon festgelegten Ziele besonders den Herausforderungen widmen muss, die
sich der EU langfristig stellen, insbesondere den Herausforderungen der Uberalterung
der Gesellschaft. Die europdische Beschiftigungsstrategie sollte es ermoglichen, dass
alle Personen die Gelegenheit haben, am Erwerbsleben teilzunehmen. Ferner sollte sie
zur Schaffung eines dynamischen und gut funktionierenden Arbeitsmarktes beitragen,
der motivierten und ausgebildeten Erwerbstétigen Arbeitsplitze von hoher Qualitéit und
Produktivitit bietet. Daher sollte die Strategie in geeigneter Weise Mallnahmen zur

Verbesserung sowohl der Nachfrage als auch des Angebots umfassen.
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Deshalb ist es erforderlich, dass die Modernisierung und Reform des Arbeitsmarktes
vorankommt, dass unsere Sozialschutzsysteme ausgebaut werden, damit sie zum einen
Personen in Not entsprechenden Schutz bieten, zum anderen aber auch Anreize zur
Beteiligung am Erwerbsleben geben, dass das lebensbegleitende Lernen unterstiitzt
wird, um die Wissensgesellschaft zu verwirklichen, und dass MaBnahmen gefordert
werden, die die Schaffung von Arbeitsplédtzen durch die Unternehmer stimulieren und
nicht behindern.

Er weist auf die Bedeutung der Qualitiit der Arbeitsplidtze hin. Aufgrund der Qualitit, die
keine neuen Hiirden auf dem Arbeitsmarkt schaffen darf, ldsst sich das Beschéftigungsniveau
erhohen. Das Ziel, bessere Arbeitsplitze zu schaffen, ergédnzt und verstirkt somit das Ziel,

mehr Arbeitsstellen zu schaffen.

Er weist erneut darauf hin, dass die Rolle der Sozialpartner bei der Modernisierung der
Arbeitsgestaltung, bei der Verbesserung der Qualitit der Arbeit, bei der beruflichen Bildung
und beim Zugang zu dauerhafter Beschiftigung verstirkt werden muss. Die Sozialpartner
tragen Mitverantwortung dafiir, dass ein Gleichgewicht zwischen Flexibilitdt und Arbeits-
platzsicherheit gefunden und die Anpassungsfdhigkeit der Unternehmen ermoglicht wird. Ins-
besondere kommt ihnen die Hauptrolle dabei zu, Verdnderungen vorherzusehen und zu
bewiltigen und ein Gleichgewicht zu erzielen, das die Funktionsfahigkeit der Unternehmen
sicherstellt und zugleich die Interessen der Arbeitnehmer wahrt. Die Einfiihrung des Sozial-
gipfels stellt einen wesentlichen Schritt nach vorn bei der Verwirklichung dieses Ziels dar.
Die im Rahmen dieses Forums geleisteten Beitrdge der Sozialpartner werden ohne Zweifel
ein duBerst wertvolles Instrument sein, um Moglichkeiten auszuloten, wie ihre Beteiligung an

der europdischen Beschiftigungsstrategie verstirkt werden kann.

Er weist erneut darauf hin, dass es gemdf den Schlussfolgerungen des Europédischen
Rates von Nizza einer Verstirkung der sozialen Integration und der Bekéimpfung der
sozialen Ausgrenzung bedarf, wobei seines Erachtens trotz des multidisziplindren
Charakters dieses Phinomens das beste Integrationsmittel eine Arbeitsstelle ist, weshalb
eine Zusammenarbeit von Arbeits- und Sozialimtern von entscheidender Bedeutung fiir
eine Verbesserung der Beschiftigungsfihigkeit der sozial Ausgegrenzten ist. Eine
Beschiftigung ist der Arbeitslosigkeit immer vorzuziehen, sie muss aber gewisse
Mindestvoraussetzungen erfiillen und Chancen auf einen beruflichen Aufstieg bieten.

Er unterstreicht die Bedeutung der Strategie der Gemeinschaft zur Bekdmpfung der
Ausgrenzung sowie der Annahme der nationalen Pldne durch die Mitgliedstaaten.
Ferner ruft er den Beschiftigungsausschuss und den Ausschuss fiir Sozialschutz auf,
ihre Arbeiten fortzusetzen, um genaue Zielvorgaben fiir die Verringerung der sozialen
Ausgrenzung festzulegen, wobei die in Laeken gebilligten Indikatoren und die Viel-
filtigkeit des Phinomens der Ausgrenzung zu beriicksichtigen sind.

SN 100/1/02 REV 1 46

DE



o Er bekriftigt zugleich, wie wichtig es im Hinblick auf die Qualitit und die langfristige
Finanzierbarkeit der Renten ist, die Sozialschutzstrategie auszubauen, mit der
Reformen der Altersversorgungssysteme im Rahmen der offenen Koordinierungs-
methode zu dem Zweck verfolgt werden, die Fahigkeit dieser Systeme zur Erfiillung
ihrer sozialen Zielsetzungen zu erhalten, ihre finanzielle Tragfdhigkeit zu gewihrleisten
und ihre Fihigkeit, auf neue gesellschaftliche Bediirfnisse einzugehen, zu erhohen. Zur
Erreichung dieser Zwecke hilt er die gemeinsamen Zielsetzungen und die Arbeits-
methode fiir sehr wertvoll und niitzlich, die ausgearbeitet wurden und vom Euro-

péischen Rat auf seiner Tagung in Barcelona bestitigt werden sollten.

° Er weist darauf hin, dass weiter an der Gleichstellung von Méinnern und Frauen
gearbeitet werden muss, indem MaBBnahmen ergriffen werden, die den Zugang der
Frauen zum Arbeitsmarkt und ihre dauerhafte Beschiftigung erleichtern und Diskrimi-
nierungen vermeiden. Es ist daher wichtig, verstirkt MaB3nahmen zu ergreifen, durch die
sich Familien- und Berufsleben in Einklang bringen lassen, insbesondere durch die
Schaffung von Betreuungseinrichtungen fiir Kinder und andere betreuungsbediirftige
Personen. Ebenso erkennt er die Notwendigkeit an, ein umfassendes, multidisziplinéres
Konzept auszuarbeiten, um in Zusammenarbeit mit allen betroffenen politischen

Sektoren jede Art von Gewalt gegen Frauen vollstindig zu beseitigen.

6.  Der Vorsitz nimmt zur Kenntnis, dass der Rat die Fortschritte bei der Umsetzung der Euro-
piischen Sozialagenda wiirdigt und auf die Bedeutung der in den letzten zwolf Monaten ein-

geleiteten Initiativen hinweist.

7.  Der Vorsitz stellt fest, dass der Rat den Aktionsplan fiir Qualifikation und Mobilitéit
begriilt und einvernehmlich die Wichtigkeit der drei Ziele dieses Plans hervorhebt:
a) Verbesserung der beruflichen Mobilitét; b) Forderung der geografischen Mobilitit;
¢) Schaffung angemessener Informationsquellen iiber Arbeits- und Ausbildungsplitze in der
EU. Der Rat verweist daher auf das Erfordernis des Ausbaus und der Anerkennung von - auch
auBlerschulisch erworbenen - Qualifikationen und Fihigkeiten, der Investition in die Human-
ressourcen und der weiteren Bemiithung um Gewihrleistung des lebensbegleitenden Lernens

sowie der Modernisierung der Arbeitsdamter, insbesondere des EURES-Netzwerks.

8. Der Vorsitz hilt fest, dass der Rat das lebensbegleitende Lernen als bedeutsam dafiir erachtet,
dass Menschen auf Dauer eine Arbeitsstelle finden und beruflich aufsteigen, und insbesondere
die Rolle wiirdigt, die in dieser Beziehung den Bildungsmafinahmen am Arbeitsplatz selbst

zukommt.
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9. Der Vorsitz stellt fest, dass der Rat darauf verweist, dass als Antwort auf die Herausforderung
der Uberalterung die Teilhabe aller am Arbeitsmarkt erhoht und der freiwillige Verbleib
idlterer Arbeitnehmer im Erwerbsleben erleichtert werden muss. Den Sozialpartnern
kommt bei der Festlegung der erforderlichen Politik eine grundlegende Rolle zu. Zugleich
weist der Rat darauf hin, dass der Vorruhestand nicht mehr die unmittelbare Antwort auf die
Umstrukturierungsprobleme von Unternehmen sein darf. Altere Arbeitnehmer miissen
Chancen erhalten, in Arbeit zu verbleiben, und die flexiblen Formen der Arbeitsgestaltung
(u.a. Teilzeitarbeit und Fernarbeit) und die Weiterbildungsgarantie sind Instrumente, die zu

einer Verwirklichung dieser Chancen beitragen.

Der Vorsitz stellt auch fest, dass der Rat den gemeinsamen Bericht der Kommission und des
Rates mit dem Titel "Erhchung der Erwerbsbeteiligung und Forderung des aktiven Alterns"

annimmt.

10. Zu den erwédhnten BeschiftigungsmaBBnahmen miissen unbedingt Reformen der Altersver-
sorgungssysteme der Mitgliedstaaten hinzukommen, die auf einen allmiihlichen, flexiblen
Eintritt in den Ruhestand abzielen, durch den eine Anhebung des tatsidchlichen Rentenalters
auf freiwilliger Basis entsprechend der hoheren Lebenserwartung begiinstigt, ein allméhlicher
Ubergang von der Vollzeitarbeit in den Ruhestand erleichtert und die aktive Teilnahme ilterer
Menschen am 6ffentlichen, sozialen und kulturellen Leben mit Blick auf die Verwirklichung

des Ziels eines aktiven Alterns gefordert wird.

11. Der Vorsitz weist auf die Bedeutung der Einigung hin, die beim Vermittlungsverfahren
betreffend den Beschluss iiber Anreizmalinahmen zur Beschiftigungsforderung im Hin-
blick auf die kiinftige Weiterentwicklung der europdischen Beschiftigungsstrategie in dem in
Lissabon vorgegebenen Rahmen erzielt worden ist, und betont, dass die Organe die Informa-
tion iiber die Ergebnisse der Strategie fiir die europidischen Biirger und besonders interessierte
Gruppen transparenter und leichter zugédnglich machen wollen, wobei besonderes Augenmerk

auf ihre regionale und lokale Dimension gerichtet werden soll.

12.  Der Vorsitz stellt fest, dass der Rat sich den gemeinsamen Bericht des Ausschusses fiir
Sozialschutz und des Ausschusses fiir Wirtschaftspolitik iiber Prinzipien fiir Gesundheits-
wesen und Altenpflege zu Eigen macht, durch die der Zugang aller zu einem hochwertigen
Gesundheitswesen gewihrleistet, die Transparenz und die Qualitdt der Gesundheitssysteme
gestdrkt und der eingeleitete Reformprozess fortgesetzt werden kann, mit dem die Kostenent-
wicklung mit einer Verbesserung der Soliditét der 6ffentlichen Finanzen in Einklang gebracht
werden soll, so dass unter der erforderlichen Mitarbeit und Beteiligung aller Betroffenen eine

angemessene Finanzierung des Gesundheitswesens sichergestellt werden kann.

SN 100/1/02 REV 1 48
DE



Er kommt daher iiberein, dass in den Jahren 2002 und 2003 die Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten in den Bereichen eingeleitet und ausgebaut werden muss, in denen - nachdem sie
festgelegt sind - ein Austausch von bewéhrten Praktiken und von Informationen sowie eine
Erorterung der gemeinsamen Herausforderungen auf européischer Ebene stattfinden sollen,
was einen zusitzlichen Nutzen bei der Verwirklichung der Ziele der Lissabonner Strategie

bringen kann.
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BINNENMARKT, VERBRAUCHERFRAGEN UND TOURISMUS

1. Mdirz 2002
DER RAT -

im Zusammenhang mit dem neuen vom Europiischen Rat (Lissabon) festgelegten strategischen
Ziel fiir die Européische Union und als Beitrag des Rates "Binnenmarkt, Verbraucherfragen und

Tourismus" zur anstehenden Tagung des Europdischen Rates in Barcelona,

unter Wiirdigung des Umstands, dass bei den Wirtschaftsreformen in Bezug auf Markt6ffnung und
niedrigere Verbraucherpreise bereits Fortschritte erzielt worden sind, wihrend die Dimensionen

Grundversorgung und Qualitét der Leistungen der Daseinsvorsorge gewahrt blieben,

in Anbetracht des Umstands, dass es in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage aufbauend auf der sich
aus der erfolgreichen Einfithrung des Euros ergebenden Stabilitédt jedoch wichtig ist, Reformen des
Giitermarkts insbesondere in denjenigen Bereichen, in denen nur geringe Fortschritte verzeichnet
wurden, neue Impulse zu verleihen, um die vom Européischen Rat in Lissabon vorgegebenen Ziele

zu erreichen,

unter Betonung der Notwendigkeit, das Vertrauen der Unternehmen und der Verbraucher in die

Mirkte, die Waren und die Dienstleistungen zu stirken,

unter Hinweis darauf, dass das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zur Erreichung der
im Vertrag festgelegten Ziele der Forderung einer generellen harmonischen und nachhaltigen Ent-
wicklung der Gemeinschaft und der Stirkung der horizontalen Integration des wirtschaftlichen,

sozialen und territorialen Zusammenhalts beitragen muss,

unter Hinweis auf die Bedeutung von gut funktionierenden Mirkten fiir die anstehende Erweiterung

der Européischen Union,

unter Hinweis auf seinen Beitrag zur Tagung des Europdischen Rates in Géteborg iiber eine Strate-
gie zur Einbeziehung der Belange der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes in die

Binnenmarktpolitik ',

! 8970/01 MI 82 ENV 237.
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unter Hinweis auf den Umstand, dass die Grundziige der Wirtschaftspolitik fiir 2001 auch Binnen-

marktaspekte enthalten,

unter Bezugnahme auf die anstehende Uberpriifung und Aktualisierung der Strategie der

Kommission fiir den Binnenmarkt,

unter Zugrundelegung der Analyse der Jahresberichte der Mitgliedstaaten und der Kommission iiber

das Funktionieren der Giiter- und Kapitalmérkte im Rahmen des Cardiff-Prozesses,

in Erwigung seines Beitrags vom 31. Januar 2002 zu den Hauptpunkten fiir die Grundziige der
Wirtschaftspolitik fiir 2002 im Bereich Binnenmarkt ' und unter Beriicksichtigung der relevanten
Aspekte der Binnenmarktprobleme, die von der Kommission in ihrer Mitteilung fiir die Friihjahrs-
tagung des Europiischen Rates in Barcelona mit dem Titel "Die Lissabonner Strategie - Den

Wandel herbeifiihren" * angesprochen werden -
HAT FOLGENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN ANGENOMMEN:

Schaffung optimaler Bedingungen fiir Unternehmen

1. Der Rat "Binnenmarkt, Verbraucherfragen und Tourismus" weist darauf hin, dass unbedingt
wirksame MaBnahmen ergriffen werden miissen, um den vom Europiischen Rat auf seinen
verschiedenen Tagungen beschlossenen Reformzeitplan einzuhalten, damit eine weitere Ver-

besserung des Binnenmarkts als dynamisches Umfeld fiir die Unternehmen erreicht wird.

2. Die Mitgliedstaaten sollten in ihren Bemiihungen nicht nachlassen, die Gesamthohe der
staatlichen Beihilfen zu verringern, insbesondere in Bezug auf Ad-hoc-Beihilfen, und die
betreffenden Mittel auf horizontale Ziele von gemeinsamem Interesse, einschlielich des Ziels
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, umzulenken. Zu diesem Zweck wird der
Kommission nahe gelegt, weiterhin fiir eine regelmifBige Unterrichtung im Verzeichnis der

staatlichen Beihilfen und im Binnenmarktanzeiger zu sorgen.

3. Die Modernisierung der Wettbewerbsregeln sollte aktiv vorangetrieben werden, damit der
Rat den betreffenden Vorschlag bis Jahresende annehmen kann. Die Wettbewerbsregeln
miissen von der Kommission und von effizient arbeitenden und unabhéngigen nationalen

Wettbewerbsbehorden kohirent angewandt werden.

1 5753/02 MI 12 ECOFIN 37.
KOM(2002) 14 - 5654/02.
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Die Anstrengungen mit dem Ziel einer baldigen Annahme des Pakets von Rechtsvorschriften
zum 6ffentlichen Auftragswesen durch den Rat und das Europédische Parlament sollten ver-
starkt werden. Der Rat ersucht die Kommission insbesondere, weiter darauf hinzuarbeiten,

dass den KMU der Zugang zu den Beschaffungsmaérkten erleichtert wird.

Angesichts der hohen Prioritit, die der Rat und die Kommission der Vereinfachung und
Verbesserung des Regelungsumfelds einriumen, und unter Beriicksichtigung der
Schlussfolgerungen des Europdischen Rates (Laeken) appelliert der Rat an die Kommission,
ihren Aktionsplan so frith wie moglich im ersten Halbjahr 2002 vorzulegen und dabei insbe-
sondere dem Bericht der Mandelkern-Gruppe Rechnung zu tragen '. Die Gemeinschaft und
die Mitgliedstaaten sollten noch stérker als bisher darauf hinarbeiten, die Rechtsvorschriften
und Verwaltungsverfahren mit Auswirkungen auf Unternehmer und Verbraucher auf gemein-
schaftlicher, nationaler und regionaler Ebene zu vereinfachen und zu modernisieren. Zudem
sollte dem Erlass von Rechtsakten sowohl auf gemeinschaftlicher als auch auf nationaler

Ebene jeweils eine Folgenabschidtzung der betreffenden Regelungen vorangehen.

Die Beseitigung der noch verbleibenden technischen Handelshemmnisse im Binnenmarkt
sollte energischer vorangetrieben werden. Es sollte ein spezieller Fortschrittsanzeiger ent-
wickelt werden, dem klar zu entnehmen wire, welche technischen Hemmnisse es noch gibt,
in welchen Mitgliedstaaten sie noch vorhanden sind und wie weit die Beratungen iiber die

Standardisierung gediehen sind.

Was die Normung betrifft, so hat der Rat in dem Bewusstsein, dass diese fiir die Durch-
fiihrung der verschiedenen GemeinschaftsmaBBnahmen von strategischer Bedeutung ist und
dass dringend FolgemaBnahmen zu dem Kommissionsbericht vom September 2001 % in
Betracht gezogen werden miissen, am 1. Mirz 2002 getrennte Schlussfolgerungen ange-
nommen. Besonderen Vorrang sollten die Normenorganisationen dabei der Festsetzung von
Zielen im Hinblick auf die Verbesserung ihrer Effizienz sowie der Entwicklung eines abge-

stuften Systems von neuen Produkten einrdumen.

Die Kommission wird ersucht, so bald wie moglich einen Bericht iiber die Umsetzung der
EntschlieBung des Rates vom 28. Oktober 1999 zur gegenseitigen Anerkennung ? zu unter-
breiten und entsprechende Uberlegungen anzustellen, damit einerseits die Bereiche, in denen
die gegenseitige Anerkennung zweckdienlicher wire, und andererseits die Bereiche, in denen

eher eine Harmonisierung angestrebt werden sollte, bestimmt werden.

14564/01 MI 195 POLGEN 33.
KOM(2001) 527 — 12172/01 MI 139 ECO 255 + COR 1.
ABI. C 141 vom 19.5.2000, S. 5.
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7. Der Rat erwartet den Bericht, den die Kommission in Erwiderung der EntschlieBung des
Europdischen Parlaments vom 5. Oktober 2001 iiber die Frage der Erschopfung der Rechte

aus Handelsmarken vorlegen wird."

8.  Eine entscheidende strategische Herausforderung stellt fiir die Gemeinschaft die Ver-
besserung des Binnenmarkts im Dienstleistungsbereich dar. In den Dienstleistungssektoren
sollte der Wettbewerb dadurch verstirkt werden, dass die Hindernisse fiir den grenziiber-
schreitenden Handel und Marktzugang beseitigt werden. Der Rat ersucht die Kommission
daher dringend, so bald wie moglich das von ihr zugesagte Follow-up zur ihrer Mitteilung
iiber eine Binnenmarktstrategie fiir den Dienstleistungssektor ! vorzulegen, und fordert die

Mitgliedstaaten auf, zu diesem Zweck mit der Kommission zusammenzuarbeiten.

9.  Weitere Anstrengungen sind erforderlich, um Hindernisse beim Niederlassungsrecht fiir
natiirliche und juristische Personen sowie bei der grenziiberschreitenden Erbringung von
Dienstleistungen der freien Berufe und technischen Dienstleistungen zu beseitigen. Auch
zur Forderung von mehr Mobilitédt innerhalb der Union sollten MaBBnahmen ergriffen werden.
Zu diesem Zweck miisste dem Vorschlag fiir eine Richtlinie iiber die gegenseitige Aner-
kennung von akademischen und beruflichen Qualifikationen, den die Kommission demnichst

vorlegen diirfte, Vorrang eingerdaumt werden.

10. Die uneingeschrinkte Umsetzung aller Binnenmarktrechtsvorschriften ist fiir alle Mitglied-
staaten rechtsverbindlich vorgeschrieben und eine Vorbedingung fiir das ordnungsgemifle
Funktionieren des Binnenmarkts. Auch wenn in den letzten Jahren auf dem Weg zu diesem
Ziel Fortschritte erreicht wurden, sollten sich die Mitgliedstaaten verstédrkt dafiir einsetzen,
dass die Rechtsvorschriften fiir den Binnenmarkt vollstindig und fristgerecht umgesetzt
werden und der Abbau der Umsetzungsdefizite im Einklang mit dem in Stockholm festge-
legten Umsetzungszwischenziel von 98,5 % bis zur Tagung des Europidischen Rates in

Barcelona beschleunigt wird.

Bei der Beurteilung der erzielten Ergebnisse sollte der Europdische Rat in Barcelona priifen,
welche weiteren MafBnahmen erforderlich sind. Zudem wird die Kommission ersucht, sich
weiterhin energisch fiir die korrekte Anwendung und tatsichliche Durchsetzung der gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften einzusetzen, auch indem sie Verstofle umgehend und wirksam

verfolgt.

! KOM(2000) 888 — 5224/01 MI 3.
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Stirkung des Vertrauens in Mirkte, Waren und Dienstleistungen

Das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher in Waren und Dienstleistungen sowie das
Funktionieren der Mirkte sind eine grundlegende Voraussetzung fiir die Entwicklung des
Handels im Binnenmarkt. Das Verbrauchervertrauen in den grenziiberschreitenden
Handelsverkehr, insbesondere in den elektronischen Geschiiftsverkehr, wird durch offene
und zugingliche Mirkte gefestigt und sollte durch verstidrkten Verbraucherschutz, leichteren
Zugang zu Informationen und geeignete gerichtliche und sonstige Streitbeilegungsmechanis-
men, durch Gewihrleistung eines hohen Qualitiits- und Sicherheitsniveaus fiir Waren und
Dienstleistungen sowie durch regelmiBige Uberwachung der Preisentwicklung gefordert

Wirksamen FolgemaBnahmen zum Griinbuch der Kommission zum Verbraucherschutz '

Die Beratungen iiber den Vorschlag fiir eine Verordnung iiber Verkaufsforderung ? sollten

Um die gegenwirtigen Problemlésungsmechanismen zu verbessern, damit das Vertrauen
von Unternehmen und Verbrauchern in den Binnenmarkt gestérkt wird, hat der Rat am

1. Miirz 2002 getrennte Schlussfolgerungen zur "SOLVIT"-Initiative * angenommen.

Der vollstidndigen und fristgerechten Umsetzung des Aktionsplans fiir die Finanzdienst-
leistungen sollte Vorrang eingerdumt werden. Die Einfithrung des Euro ist ein weiterer
Grund, weshalb die Kosten und der Zeitaufwand bei grenziiberschreitenden Geschéftsvor-
gingen fiir Verbraucher und Unternehmen unbedingt verringert werden miissen. Der Durch-
fiihrung der Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2001
iiber grenziiberschreitende Zahlungen in Euro *, der endgiiltigen Annahme der Richtlinie iiber
den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen ° und der Erhchung der Sicherheit bei der Ver-
wendung neuer Zahlungsmittel kommt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu.

Der Rat sieht dem angekiindigten Kommissionsvorschlag zu Ubernahmeangeboten mit

KOM(2001) 531 — 12613/01 CONSOM 81 MI 143 ENV 477.
KOM(2001) 546 — 12614/01 MI 144 CONSOM 82 CODEC 993.
KOM(2001) 702 — MI 193 ECO 363; ABI. L 331 vom 15.12.2001, S. 79.

11.
werden.
12.
sollte Vorrang gegeben werden.
fortgesetzt werden.
13.
14.
15.
grolem Interesse entgegen.
1
2
3
4 ABI. L 344 vom 28.12.2001, S. 13.
5

Gemeinsamer Standpunkt des Rates siehe Dok. 12425/1/01 REV 1 CONSOM 79
ECOFIN 257 CODEC 965.
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Versorgungsleistungen und netzgebundene Wirtschaftszweige

16.

17.

18.

19.

20.

Wihrend im Bereich der Versorgungsleistungen und netzgebundenen Wirtschaftszweige
Fortschritte bei der Offnung fiir den Wettbewerb zu verzeichnen sind, muss die Verpflich-
tung zur Umsetzung der in Lissabon vereinbarten Reformen erneuert werden, damit der
Binnenmarkt in Schliisselsektoren effizienter funktioniert; in diesem Zusammenhang ist den
vom Rat am 26. November 2001 angenommenen Schlussfolgerungen iiber Leistungen der
Daseinsvorsorge ' gebiihrend Rechnung zu tragen.

Im Vordergrund sollte dabei die Erzielung von Einvernehmen auf der Grundlage der Vor-
schlige im Zusammenhang mit der Offnung und Weiterentwicklung der Energiemiirkte
stehen, und zwar unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass der Bedarf der Verbraucher
gedeckt und die Transparenz dieser Mirkte durch geeignete ordnungspolitische Instrumente
sichergestellt werden muss, um so das Ziel der Markt6ffnung in diesen Sektoren so bald wie

moglich zu erreichen.

Eingedenk der Bedeutung des Beitritts der Gemeinschaft zu Eurocontrol sollten die Arbeiten
im Zusammenhang mit den Initiativen zur Einrichtung eines einheitlichen européischen

Luftraumes bis 2004 aktiv fortgesetzt werden;

Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europiischen Rates (Stockholm und Laeken)
und im Anschluss an die von der Kommission im Rahmen des Cardiff-Prozesses vorgelegte
erste horizontale Bewertung * der Marktleistung der netzgebundenen Wirtschaftszweige,
die Leistungen der Daseinsvorsorge erbringen, wird die Kommission ersucht, weitere

Bewertungen vorzulegen.

Es sollten MaBnahmen ergriffen werden, um die effektive Zusammenschaltung und Inter-
operabilitit, insbesondere in den Sektoren, in denen Defizite zu verzeichnen sind, etwa Ver-
kehr und Energie, sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sollten die Beratungen iiber den
Kommissionsvorschlag betreffend die TEN, einschlieBlich ihrer Finanzierung, intensiviert

werden.

1
2

14866/01 MI 200 ECO 372 CONSOM 111.
SEK(2001) 1998 — 15192/01 UEM 86 ECOFIN 397 MI 209 ADD 2.
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Innovationspolitik

21.

22.

23.

24.

Besonderer Nachdruck sollte auf die Verbesserung des Zugangs der Unternehmen, insbe-
sondere der KMU, zu den Informations- und Kommunikationstechnologien gelegt
werden, damit die KMU die durch diese Technologien gebotenen Moglichkeiten voll und
ganz nutzen konnen. Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europiischen Rates
(Stockholm) sollten mit dem sechsten Forschungsrahmenprogramm daher, neben anderen, die
neuen Instrumente in vollem Umfang genutzt werden, um im Rahmen der festgelegten Prio-
ritditen Netzwerke der Spitzenforschung, integrierte Projekte und die gemeinsame Umsetzung
nationaler Programme zu fordern, wobei auch die Notwendigkeit, den Zusammenhalt und

kleine und mittlere Unternehmen zu fordern, beriicksichtigt werden sollte.

Es sollten weitere Anstrengungen unternommen werden, um Innovation, Forschung und
Entwicklung sowie Unternehmergeist insbesondere seitens der KMU und den besseren
Zugang dieser Unternehmen zu Risikokapital, auch fiir Unternehmensgriindungen in
Spitzentechnologiebereichen, durch rechtzeitige Umsetzung des Risikokapital-Aktionsplans
zu fordern. Zudem sollte auf ein giinstiges Umfeld fiir Investitionen des Privatsektors in die

Forschung und Entwicklung hingewirkt werden.

Die Arbeiten in Bezug auf das Gemeinschaftspatent und das Gebrauchsmuster der Gemein-
schaft sollten unter Beriicksichtigung der vom Europiischen Rat auf mehreren Tagungen ver-
abschiedeten Schlussfolgerungen fortgesetzt werden. Gemif3 der Feststellung des Europi-
ischen Rates (Laeken) gilt es beim Gemeinschaftspatent zu einer Einigung iiber ein flexib-
les, moglichst kostengiinstiges Instrument zu gelangen, bei dem der Grundsatz der Nicht-
diskriminierung zwischen den Unternehmen der Mitgliedstaaten zu wahren und ein hohes

Qualitdtsniveau sicherzustellen ist.

Auch an der Erstellung eines kohirenten und effizienten Rahmens fiir neue Technologien
sollte weiter intensiv gearbeitet werden. Die Unternehmen der Gemeinschaft werden durch
einen solchen Rahmen befihigt werden, das Potenzial der Biotechnologie, die einen
Schliisselsektor darstellt, voll auszuschopfen und zugleich dem Vorsorgeprinzip gebiihrend
Rechnung zu tragen, Grundwerte zu bewahren und ethischen und sozialen Anliegen gerecht
zu werden. In diesem Zusammenhang begriiit der Rat die jliingste Kommissionsmitteilung

iber Biowissenschaften und Biotechnologie.

Dem Beitrag, den die neuen Technologien in Bezug auf Beschiftigung, Wettbewerbsfihigkeit

und Wachstum in der Union leisten konnen, sollte weiterhin Beachtung geschenkt werden.
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Bewertung der im Rahmen des Wirtschaftsreformprozesses von Cardiff verwendeten
Methoden

25. Der Rat ersucht den Ausschuss der Stiandigen Vertreter, die bislang verwendeten Methoden
im Hinblick auf die Binnenmarktaspekte der jihrlichen Uberpriifung des Cardiff-Prozesses
einer sorgfiltigen Bewertung zu unterziehen und hieriiber spitestens bis September 2002

Bericht zu erstatten.
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UMWELT

4. Mdrz 2002

STRATEGIE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
I.  Globale Dimension: Vorbereitung des Weltgipfels fiir nachhaltige Entwicklung
(Johannesburg, 26. August - 4. September 2002)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION

1. BEKRAFTIGT, dass nachhaltige Entwicklung globale Lésungen erfordert, in die die wirt-
schaftliche, die soziale und die umweltspezifische Dimension in ausgewogener Weise einzu-
beziehen sind; ERKENNT AN, dass eine solide Politik, demokratische Institutionen, Rechts-
staatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte Voraussetzungen fiir eine nachhaltige Ent-
wicklung sind, und ERINNERT an die Einigung, die auf der Tagung des Europidischen Rates
in Goteborg hinsichtlich der Entwicklung der Europidischen Strategie fiir nachhaltige Ent-

wicklung erzielt wurde;

2. BETONT die Beziehungen zwischen interner und externer Dimension der Strategie fiir nach-
haltige Entwicklung und deren Komplementaritit, die Verpflichtungen zur Intensivierung der
Bemiihungen im Hinblick auf eine weitere Stiarkung dieser wechselseitigen Beziehungen und
BEKRAFTIGT das Erfordernis, die in Géteborg vereinbarte interne Dimension als Beitrag
zur Losung globaler Umweltprobleme unter Beriicksichtigung der Auswirkungen der EU-

Politiken auf die iibrige Welt in vollem Malle umzusetzen;

3.  BEKRAFTIGT, dass die EU bei den globalen Anstrengungen zur Erreichung einer nach-

haltigen Entwicklung auf allen Ebenen eine wesentliche Rolle spielen sollte;

4.  BEKRAFTIGT, dass die EU beabsichtigt, ein maBnahmenorientiertes Ergebnis des Welt-
gipfels fiir nachhaltige Entwicklung und dessen effektive Umsetzung zu fordern und dabei auf
der Agenda 21 und u.a. auf der Entwicklungsagenda von Doha, der Konferenz iiber die Ent-
wicklungsfinanzierung in Monterrey und den international vereinbarten Gesamt- und Einzel-
zielen fiir die Entwicklung, insbesondere den in der Erkldrung zur Jahrtausendwende ent-

haltenen Zielen, aufzubauen.
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Die EU hofft auf ein Ergebnis des Weltgipfels fiir nachhaltige Entwicklung, das sowohl
globale politische Zusicherungen fiir eine nachhaltige Entwicklung als auch Partnerschaften

zwischen Regierungen, Zivilgesellschaft und Privatsektor umfasst.

5.  BEKRAFTIGT die in Géteborg eingegangene Verpflichtung, so bald wie moglich den UN-
Zielwert von 0,7 % des BIP fiir die staatliche Entwicklungshilfe zu erreichen und dabei bis
zum Weltgipfel fiir nachhaltige Entwicklung in Johannesburg im Jahre 2002 konkrete Fort-
schritte vorzuweisen, sowie die Zusage des Rates, die Moglichkeiten und den zeitlichen
Rahmen fiir die Leistungen der einzelnen Mitgliedstaaten bei der Erreichung des UN-Ziel-
werts von 0,7 % des BIP fiir die staatliche Entwicklungshilfe zu priifen, und ferner ihre Ver-
pflichtung, ihre Bemiihungen zur Verbesserung der Instrumente der Entwicklungszusammen-

arbeit, insbesondere in den von Krisen und Konflikten betroffenen Lindern, fortzusetzen;

6. ERINNERT DARAN, dass die nachhaltige Entwicklung ein Hauptziel sowohl unserer Innen-
als auch AuBlenpolitik ist. Die Einbeziehung der Nachhaltigkeitsdimension in von der Euro-
pdischen Union - u.a. mit den Nachbarldndern im Mittelmeerraum und in Mittel- und Ost-
europa - geschlossene bi- oder multilaterale Ubereinkiinfte iiber Zusammenarbeit sollte

weiterverfolgt werden.

7.  BETONT, dass die wichtigsten Herausforderungen fiir die EU in Verbindung mit der globalen

Dimension der nachhaltigen Entwicklung wie folgt lauten:

1)  Beseitigung der Armut und Férderung der sozialen Entwicklung sowie der Gesundheit,

2)  Nutzung der Globalisierung fiir die nachhaltige Entwicklung,

3)  nachhaltige Produktions- und Konsumgewohnheiten,

4)  Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung von Natur- und Umweltressourcen,

5)  Stédrkung der politischen Fiihrung auf allen Ebenen im Hinblick auf die nachhaltige
Entwicklung, insbesondere internationales Umweltmanagement einschlielich Beteili-
gung der Offentlichkeit,

6)  Mittel zur Umsetzung, darunter Ausbau von Fihig- und Fertigkeiten und Technologie-

Zusammenarbeit;

8. NIMMT KENNTNIS von der Einschidtzung des UN-Generalsekretirs, dass seit der Konferenz
der Vereinten Nationen iiber Umwelt und Entwicklung (UNCED) zwar gewisse Fortschritte
erzielt wurden, diese jedoch uneinheitlich waren. Malnahmen und Programme fiir nach-
haltige Entwicklung sind auf allen Ebenen in vielerlei Hinsicht hinter dem Anspruch zuriick-

geblieben, gleichzeitig wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Zielen zu dienen;
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9.  BEGRUSST die von der Kommission vorgelegte Mitteilung "Auf dem Weg zu einer globalen
Partnerschaft fiir nachhaltige Entwicklung", die zur Entwicklung der Strategie der EU fiir
nachhaltige Entwicklung beitrdgt, indem sie den Beitrag der Union zur nachhaltigen Ent-
wicklung auf globaler Ebene behandelt und strategische Komponenten fiir einen "Global
Deal" auf dem Johannesburger Weltgipfel vorschlidgt. Diese Fragen und andere Beitrige der
EU zusammen mit den Uberlegungen iiber nachhaltige Entwicklung auf der Tagung des
Europiischen Rates in Barcelona im Mirz 2002 auf der Grundlage der Schlussfolgerungen
von Goteborg werden dabei mithelfen, das Gesamtkonzept der EU fiir nachhaltige Entwick-
lung vorzubereiten. Die Mitteilung der Kommission und weitere Vorbereitungen der EU im
Hinblick auf den Weltgipfel fiir nachhaltige Entwicklung werden in den einschldgigen Rats-
formationen behandelt werden, und Schlussfolgerungen zur globalen Dimension werden dem

Europiischen Rat auf seiner Tagung in Sevilla unterbreitet werden;

10. VERTRITT DIE AUFFASSUNG, dass die Integration und Kohirenz der internen und
externen Politikbereiche unerlisslich sind, um zu gewéhrleisten, dass die wirtschaftlichen,
sozialen und 6kologischen Zielsetzungen der EU konstruktiv zusammenwirken und dass die
EU auf allen Ebenen einen wirksamen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet. Zu
diesen Zweck ist entsprechend den Schlussfolgerungen des Europiischen Rates (Goteborg)
eine Nachhaltigkeitspriifung durchzufiihren, mit der die wirtschaftlichen, sozialen und 6kolo-
gischen Folgen aller wesentlichen internen wie externen Politikvorschlige bewertet werden.

Ferner sollte der Prozess der Anpassung der wichtigsten EU-Politiken fortgesetzt werden;

11. BEGRUSST die Ergebnisse der in New York abgehaltenen II. Tagung des Vorbereitungsaus-
schusses, die als niitzliche Grundlage fiir die Verhandlungen im Rahmen der III. Tagung des
Vorbereitungsausschusses dienen werden. Zentrale Elemente der kiinftigen Arbeit sollten ein
kohirentes und zielgerichtetes Biindel von Prioritéten, ferner die Ausgewogenheit zwischen
den Interessen der einzelnen Gruppen und Regionen sowie die Einbeziehung aller drei

Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung bei jedem der behandelten Themen sein;

12.  BETONT, dass die Europdische Union sich fiir die Forderung der verantwortungsvollen Ver-
waltung, einschlieBlich der Offentlichkeitsbeteiligung, auf allen Ebenen einsetzt. Hinsichtlich
der Umweltdimension sollten die Ergebnisse der dritten Tagung des UNEP-Verwaltungs-
rates/des Globalen Ministeriellen Umweltforums in Cartagena (Kolumbien) als niitzlicher
Beitrag zum Prozess der internationalen Verwaltung im Bereich der nachhaltigen Entwick-
lung angesehen werden. Eine Verstiarkung des Beitrags des UNEP zum Weltgipfel fiir nach-

haltige Entwicklung und seine FolgemaBnahmen ist in diesem Zusammenhang wichtig;
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13.

UNTERSTREICHT, dass insbesondere den Industrielindern Verantwortung zufillt, um den
gegenwirtigen und kiinftigen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung gerecht zu
werden und den Entwicklungsldndern bei ihren Anstrengungen zur Verwirklichung der nach-
haltigen Entwicklung zu helfen. Gleichzeitig sind die internen Politiken der Entwicklungs-
lander und ein wirksamer Beitrag der internationalen Institutionen in diesem Zusammenhang

von entscheidender Bedeutung.

Bei der Vorbereitung des Johannesburger Weltgipfels und auch dariiber hinaus ist es im
Zusammenhang mit dem Engagement der EU fiir nachhaltige Entwicklung erforderlich, dass

wichtige MaBnahmen getroffen werden, wie beispielsweise:

Forderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster durch Abkopplung des Wirt-
schaftswachstums von der Schidigung der Umwelt unter Beriicksichtigung der Belast-
barkeit der Okosysteme. Dies wird einen angemessenen politischen Rahmen zur

Forderung der Okoeffizienz sowie des Ausbaus von Fertig- und Fihigkeiten erfordern;

Einbeziehung der Entwicklungsldnder in das Weltwirtschaftssystem namentlich durch
die Umsetzung der Entwicklungsagenda von Doha und Hilfestellung im Hinblick
darauf, dass die Handelspolitiken und Investitionsstrome zur nachhaltigen Entwicklung
beitragen. Okologisch und sozial verantwortliche Investitionen und Geschiiftspraktiken
sollten gefordert werden. Nachhaltige ausldndische Direktinvestitionen in Entwick-
lungsldndern und Ausfuhrkredite, die mit der nachhaltigen Entwicklung im Einklang

stehen, sollten gefordert werden;

Forderung von Partnerschaften fiir nachhaltige Entwicklung mit internationalen Organi-
sationen, Regierungen, der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und anderen Beteiligten.
Europiische nichtstaatliche Akteure, Unternehmensorganisationen und 6ffentliche
Behorden, einschlieBlich lokaler Behorden, sollten ermutigt werden, zum Entstehen
solcher Partnerschaften beizutragen, indem sie ihre eigenen Erfahrungen mitteilen und

gemeinsame Mafnahmen mit ihren Partnern in anderen Regionen fordern;
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— insbesondere Einleitung von - unter anderem - EU-Initiativen in folgenden Bereichen:
1) strategische Partnerschaft unter Beteiligung von Regierungen und anderen Verant-
wortungstragern im Hinblick auf den Zugang zu sicherem Trinkwasser und Kanalisation
und ein nachhaltiges Wasserressourcenmanagement nach dem Prinzip einer integrierten
Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten; 2) Energie zur Beseitigung der Armut und
nachhaltigen Entwicklung mit besonderem Akzent auf dem Zugang zu nachhaltigen
Energiequellen, verbesserter Energieeffizienz, sauberen Technologien und erneuerbarer
Energie; 3) Mittel und Wege der besonderen Berticksichtigung von Afrika, einschlieB3-
lich der Unterstiitzung seiner eigenen Initiativen wie beispielsweise der Neuen Partner-
schaft fiir die Entwicklung Afrikas; 4) baldige Ratifizierung mehrerer internationaler
Ubereinkiinfte (insbesondere iiber Klima, biologische Sicherheit, POP und PIC);

14. IST DER ANSICHT, dass die Umsetzung der globalen Dimension als ein integraler Bestand-
teil des Gesamtpakets der EU hinsichtlich ihrer Strategie fiir nachhaltige Entwicklung regel-
méBig auf den Frithjahrstagungen des Europdischen Rates zur Sprache gebracht werden sollte.
Die Ergebnisse des Johannesburger Gipfels und die entsprechenden Folgemafnahmen sollten

zu gegebener Zeit besonders behandelt werden.

II. Umweltdimension

EINLEITUNG

UNTER HINWEIS DARAUF, dass der Europiische Rat im Einklang mit der vom Europiischen
Rat in Goteborg angenommenen Strategie fiir nachhaltige Entwicklung auf seinen Friihjahrs-
tagungen die Fortschritte, die bei der Durchfiihrung dieser Strategie erzielt worden sind, iiberpriift
und weitere politische Leitlinien zur Férderung einer nachhaltigen Entwicklung festlegt, und dass
der Européische Rat von Barcelona diesen neuen Politikansatz auf der Grundlage einer ausge-
wogenen und koordinierten Analyse der drei Dimensionen der Strategie (der sozialen, der wirt-
schaftlichen und der umweltpolitischen Dimension) zur Anwendung bringen wird, wenn es darum
geht, die strategiepolitischen Orientierungen der Europdischen Union zu definieren, zu iiberpriifen,

zu bewerten und zu iiberwachen;
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15.

BETONT, dass es eines kontinuierlichen Handelns bedarf, damit Fortschritte im Hinblick auf
eine nachhaltige Entwicklung erzielt werden, und HEBT in diesem Sinne HERVOR, dass die
Strategie fiir nachhaltige Entwicklung und ihre umweltpolitischen Prioritdten unter anderem
durch die mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 3. Dezember * und 12. Dezember

2001 ™ angenommenen Aktionen und MaBnahmen in vollem Umfang umgesetzt und weitere
Leitlinien in einigen vorrangigen Bereichen fiir die kommenden Monate festgelegt werden

miissen;

EXTERNE UND GLOBALE DIMENSION: FERTIGSTELLUNG EINES UMFASSENDEN
MASSNAHMENPAKETS FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

16.

17.

UNTER HINWEIS DARAUF, dass im Einklang mit der Strategie fiir nachhaltige Entwick-
lung der vom Rat (Allgemeine Angelegenheiten) vorgelegte "Fahrplan" deutlich macht, wie
wichtig es ist, dass ein umfassendes Mafnahmenpaket fiir die nachhaltige Entwicklung ange-
nommen wird, wozu auch die in Goteborg vereinbarte interne Dimension gehort, die durch
die externe und globale Dimension erginzt werden soll, und dass dieses Paket als konkreter
EU-Beitrag zur Vorbereitung des Weltgipfels fiir nachhaltige Entwicklung
(August/September 2002) rechtzeitig vorzulegen ist;

BEKRAFTIGT die Verkniipfung und die Komplementaritiit der internen und der externen
Dimension, wenn es darum geht, eine nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen im Einklang
mit den Grundsitzen der 1992 angenommenen Erklidrung von Rio de Janeiro tiber Umwelt

und Entwicklung in effizienter Weise in Angriff zu nehmen;

EINBEZIEHUNG DER UMWELTBELANGE IN DIE SEKTORBEZOGENEN POLITIKEN

18.

BEKRAFTIGT, dass der Prozess der Einbeziehung der Umweltbelange in die sektorbe-
zogenen Politiken als einer der wichtigsten ergidnzenden Prozesse zur Erreichung einer nach-
haltigen Entwicklung im Einklang mit der Strategie fiir nachhaltige Entwicklung und dem 6.
Umweltaktionsprogramm fortgesetzt und intensiviert werden muss; BEGRUSST die Absicht
des Rates (Wirtschafts- und Finanzfragen und Allgemeine Angelegenheiten), Strategien fiir
die Einbeziehung der Umweltbelange am 5. bzw. 11. Mérz 2002 anzunehmen, sowie den die
Einbeziehung der Umweltbelange in die Fischereipolitik betreffenden Beitrag des Rates zur
Tagung des Europdischen Rates in Barcelona, in dem ein Zeitplan vorgesehen ist, nach dem
die entsprechende Strategie und vorldufige Indikatoren vor Ende 2002 angenommen werden
sollen;

ook

14589/01 - Umweltspezifische Leitindikatoren fiir nachhaltige Entwicklung.

15280/01 - EU-Strategie fiir die nachhaltige Entwicklung: weiteres Vorgehen im Anschluss
an die Tagung des Europidischen Rates in Goteborg in Bezug auf die umweltbezogenen
Aspekte.
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19.

20.

BETONT, wie wichtig es ist, dass der Européische Rat politische Leitlinien fiir diesen
Integrationsprozess aufstellt, fortschreibt und fordert und WEIST DARAUF HIN, dass die
vereinbarten Strategien unverziiglich und wirksam umgesetzt und diese Umsetzung regel-
miBig im Einklang mit den in diesen Strategien festgelegten Fristen evaluiert, weiter verfolgt
und iiberwacht werden muss; hierzu wird es als notwendig betrachtet, Indikatoren weiter zu
entwickeln, anhand deren die Anwendung dieser Strategien objektiv analysiert werden kann;
auferdem miissen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Zeitpléne fiir die praktische
Umsetzung festgelegt werden;

IST DER ANSICHT, dass die Richtlinie 2001/42 iiber die Priifung der Umweltauswirkungen
bestimmter Pldne und Programme ein wichtiges Instrument ist, um zu erreichen, dass die

Umweltbelange tatsdchlich in die anderen Bereiche einbezogen werden;

SYNTHESEBERICHT

21.

22.

NIMMT KENNTNIS von dem Bericht der Kommission "Die Lissabonner Strategie - den
Wandel herbeifithren" und TEILT die Ansicht der Kommission, dass im Einklang mit den in
Goteborg festgelegten Leitlinien nunmehr der Schritt von der Strategie zur Umsetzung getan
werden muss; VERTRITT DIE AUFFASSUNG, dass dieser Bericht der Umweltdimension
nicht hinreichend Rechnung tridgt und BETONT, dass bei der Erstellung des nidchsten Berichts
die Umweltthemen in einer ausfiihrlicheren und umfassenderen Weise zur Sprachen gebracht
werden miissen, damit ein neuer Politikansatz zustande kommt, in dem die drei Dimensionen
der nachhaltigen Entwicklung in einer ausgewogeneren Weise im Hinblick auf ihre schritt-

weise Integration und im Einklang mit dem "Fahrplan" behandelt werden;

BEKRAFTIGT die Notwendigkeit einer Nachhaltigkeitspriifung wie sie in den Schluss-
folgerungen des Europdischen Rates von Géteborg festgelegt ist und die sich auf die
wichtigsten internen und externen Politiken der EU erstrecken soll, BEGRUSST ES, dass die
Kommission in ihrer im Dezember 2001 vorgelegten Mitteilung "Vereinfachung und Ver-
besserung des Regelungsumfelds" sowie in ihrem Synthesebericht die Absicht bekundet hat,
ein Nachhaltigkeitspriifungssystem vorzustellen, das bis Ende 2002 funktionsfihig sein soll,
und FORDERT die Kommission AUF, dieses System so bald wie moglich einzurichten und
dabei in ausgewogener Weise der Analyse der drei Dimensionen der nachhaltigen Entwick-
lung sowie den einschlidgigen Bestimmungen des 6. Umweltaktionsprogramms Rechnung zu
tragen,;
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23.

24.

25.

26.

BETONT, wie nutzbringend es ist, ressourceneffizientere und umweltfreundlichere Techno-
logien in einer wissensbasierten Wirtschaft zu entwickeln und einzusetzen, um Wirtschafts-
wachstum zu erzeugen und Arbeitsplitze zu schaffen, nachhaltige Konsum- und Produk-

tionsmuster anzusteuern und eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcen-

verbrauch zu fordern;

BEGRUSST die von der Europiischen Kommission im Synthesebericht bekundete Absicht,
im Anschluss an den anstehenden Bericht iiber Umwelttechnologien einen Aktionsplan zu
entwickeln, mit dem die Hindernisse fiir die Einfithrung dieser Technologien aus dem Weg

gerdumt werden sollen;

ERINNERT DARAN, dass der Europédische Rat in Géteborg der Lissabonner Strategie eine
Umweltdimension hinzugefiigt hat, und IST DER ANSICHT, dass die EU eine 6kologisch
hoch effiziente Wirtschaft entwickeln und Energie und Naturressourcen in einer Weise nutzen
sollte, die der Tragfdhigkeit der Umwelt Rechnung trigt, weshalb es wichtig ist, dass die
Barcelona-Tagung zum Erfolg der Strategie fiir nachhaltige Entwicklung, wie sie in Goteborg

entwickelt worden ist, beitragt.

FORDERT die Kommission AUF, eine Strategie aufzustellen, die darauf abzielt, alle Akteure
in Fragen der Umwelt und der nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren, wozu auch die

Verbreitung der EU-Strategie in diesem Bereich gehort;

INDIKATOREN

27.

28.

HEBT ANGESICHTS DER TATSACHE, dass der Rat zur Bestimmung der wichtigsten
Umweltindikatoren im Zusammenhang mit der Strategie fiir nachhaltige Entwicklung eine
Liste von umweltbezogenen Leitindikatoren angenommen hat, die die Kommission in ihren
Synthesebericht aufgenommen hat, und dass er empfohlen hat, ein Arbeitsprogramm fiir die
Weiterentwicklung der offenen Liste von Indikatoren festzulegen, HERVOR, wie wichtig es
ist, dass die Koordinierung zwischen den verschiedenen Prozessen zur Erstellung der Indika-
toren gewdhrleistet wird;

BEDAUERT, dass die Kommission nicht in der Lage ist, den Bericht iiber die Verfiigbarkeit
von Daten und Methodologien fiir die Entwicklung neuer Indikatoren fiir nachhaltige Ent-
wicklung und den entsprechenden Vorschlag fiir einen Arbeitsplan, wie dies der Rat in seinen
Schlussfolgerungen vom Dezember von der Kommission gefordert hatte, vorzulegen; nimmt
zur Kenntnis, dass die Kommission diese Dokumente rechtzeitig fiir die Tagung des Rates
(Umwelt) im Oktober 2002 vorlegen wird;
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29.

30.

ERSUCHT unter Hinweis auf die vom Rat festgelegten Priorititen * die Kommission ein-
schlieBlich EUROSTAT wie auch die europdische Umweltagentur und die Mitgliedstaaten,
die einschligigen Indikatoren zur 6ffentlichen Gesundheit, insbesondere zu Chemikalien, zur
nachhaltigen Bewirtschaftung der Naturressourcen, insbesondere des Wassers, zur biolo-
gischen Vielfalt, im Wasser wie auch auf dem Land, sowie zur Verwendung der Ressourcen
auszuarbeiten, so dass der Rat im Herbst ein geeignetes Biindel von Indikatoren annehmen
kann, die dann in kiinftigen Synthesenberichten ab 2003 sowie bei der Uberwachung und

Bewertung der nachhaltigen Entwicklung zu beriicksichtigten sind;

ERSUCHT den Europdischen Rat, die Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Umwelt-,
Sozial- und Wirtschaftsindikatoren zu unterstiitzen, um ein angemessenes Gleichgewicht

zwischen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung zu gewihrleisten;

KUNFTIGE LEITLINIEN

Strategien fiir nachhaltigce Entwicklung

31.

32.

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten, die EU-Strategie fiir nachhaltige Entwicklung durch die
Anwendung nationaler Strategien fiir nachhaltige Entwicklung auf den geeigneten Ebenen zu
fordern, zu intensivieren und zu erginzen und Prozesse der lokalen Agenda 21 voranzu-
treiben; ERINNERT daran, dass der Europiische Rat und der Rat die Mitgliedstaaten ersucht
haben, eigene Strategien fiir nachhaltige Entwicklung im Rahmen umfassender und geeigneter
Konsultationsverfahren auf nationaler Ebene und auf der Grundlage eines breiten sozialen
Konsenses zu erarbeiten und dabei auch Verfahren fiir die Bewertung und praktische Fort-
schreibung unter Einbeziehung von Indikatoren anzuwenden, und HALT die Mitgliedstaaten
DAZU AN, diese Arbeit vor dem Weltgipfel fiir nachhaltige Entwicklung abzuschlie3en, um

auf diese Weise ein kohédrentes Vorgehen der EU und der Mitgliedstaaten zu gewéhrleisten;

UNTERSTREICHT, wie wichtig es ist, Nachhaltigkeitskriterien in die Raumordnungspolitik
und die Flachennutzungs- und Stadtplanungspolitik im Rahmen nationaler, regionaler

und/oder lokaler Nachhaltigkeitsstrategien einzubeziehen;

%

Siehe 14589/01.
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Klimainderung

33.

34.

35.

BEGRUSST den Beschluss iiber die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls im Namen der Euro-
pdischen Union und FORDERT die Mitgliedstaaten DRINGEND AUF, ihre nationalen Rati-
fikationsverfahren bis Juni 2002 zum Abschluss zu bringen (so dass das Protokoll vor dem

Weltgipfel fiir nachhaltige Entwicklung - August/September 2002 - in Kraft treten kann);

ERINNERT an seine Schlussfolgerungen zu den Klimaédnderungen vom 12. Dezember 2001
und FORDERT die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend AUF, zusétzlich zu den
Vorschlédgen fiir die erste Phase des Europédischen Programms zur Klima@nderung weitere
Moglichkeiten gemeinsamer koordinierter Politiken und MaBBnahmen zur Reduzierung der
Treibhausgase zu priifen und wesentliche Fortschritte bei weiteren zur Verabschiedung vor-
liegenden Vorschlidgen zu erzielen, mit denen gewihrleistet werden soll, dass die Begrenzung
bzw. Reduzierung der Emissionen in dem im Protokoll von Kyoto vereinbarten Umfang

erreicht wird, so dass diese fristgerecht durchgefiihrt werden kdnnen;

RUFT die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu AUF, die Umsetzung der im Aktions-
plan zur Verbesserung der Energieeffizienz enthaltenen Gemeinschaftsinitiativen sowie der

Strategien betreffend erneuerbare Energiequellen weiter voranzutreiben;

Zukiinftige Prioritiiten bei der Durchfiihrung der Strategie fiir nachhaltige Entwicklung

36.

37.

38.

ERINNERT an die Notwendigkeit, wie dies in Goteborg gefordert wurde, den Anstieg des
Verkehrsaufkommens vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln, insbesondere durch eine Ver-
lagerung von der Strafe auf die Schiene, die Wasserwege und den offentlichen Personen-

verkehr sowie durch quellenbezogene Mallnahmen und umweltschonende Technologien;

HALT ES FUR WICHTIG, die Moglichkeiten fiir weitere Fortschritte im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung zu analysieren, insbesondere durch die Ermittlung entsprechender
Hindernisse, die die Abkopplung des Wirtschaftswachstums von der Nutzung der Ressourcen

hemmen konnten;

ERACHTET es im Einklang mit dem in der Strategie fiir nachhaltige Entwicklung festge-
legten Ziel, dem Riickgang der biologischen Vielfalt bis 2010 Einhalt zu gebieten, und einge-
denk des 6. Umwelt-Aktionsprogramms sowie des Ubereinkommens iiber die biologische

Vielfalt fiir vorrangig, dass in folgenden Bereichen Fortschritte erzielt werden:
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39.

40.

o Volle Einbeziehung der Belange des Schutzes und der Erhaltung der biologischen Viel-

falt in allen einschlidgigen Sektoren und bei allen Tétigkeiten und Durchfithrung der

gemeinschaftlichen Aktionspldne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in den

Bereichen Erhaltung der natiirlichen Ressourcen, Landwirtschaft, Fischerei sowie Ent-

wicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, wobei sicherzustellen ist, dass die

Aktionspldne der Gemeinschaft und die nationalen Maflnahmen einander erginzen.

. Forderung der zur effektiven Durchfithrung der Gemeinschaftspolitik fiir die biolo-

gische Vielfalt - u.a. der Gemeinschaftsstrategie fiir biologische Vielfalt - notwendigen

MaBnahmen, besonders dadurch, dass die Entwicklung des Netzes Natura 2000 zum

Abschluss gebracht wird und die erforderlichen technischen und finanziellen Instru-

mente und Maflnahmen zu dessen voller Umsetzung und zum Schutz - neben den
Bereichen von Natura 2000 - von Arten, die im Sinne der Habitat- und der Vogel-

Richtlinie geschiitzt sind, eingefiihrt werden.

. Ausarbeitung von MaBnahmen zur Forderung des Zugangs zu den genetischen Ressour-

cen und traditionellen Kenntnissen und zur fairen und gerechten Aufteilung der

Gewinne aus ihrer Nutzung.

. Erarbeitung der notwendigen zusédtzlichen Manahmen, zum Beispiel zur Verhiitung

des Auftretens, zur Bekdmpfung und zur Ausrottung invasiver exotischer Arten, die der

biologischen Vielfalt erheblichen Schaden zufiigen konnen.

o Ausarbeitung und Durchfiithrung von Mallnahmen zur Erhaltung der biologischen Viel-

falt in den Wildern und in anderen wichtigen Okosystemen durch Einrichtung inter-

nationaler 6kologischer Netze.

RUFT die Kommission dazu AUF, rasch ihren Vorschlag fiir die Ratifizierung des Cartagena-

Protokolls iiber die biologische Sicherheit im Namen der Europédischen Gemeinschaft vorzu-
legen, und FORDERT die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, AUF, ihre natio-

nalen Ratifizierungsverfahren zum Abschluss zu bringen, damit sowohl die Gemeinschaft als

auch die Mitgliedstaaten das Protokoll vor dem Weltgipfel fiir nachhaltige Entwicklung
(August/September 2002) ratifizieren kdnnen;

ERSUCHT in der Erwédgung, dass es wichtig ist, auf Gemeinschaftsebene Malnahmen zum

Schutz der Ressource Boden durchzufiihren, die KOMMISSION, als Grundlage fiir eine

kiinftige Gemeinschaftsstrategie zum Schutz der Boden moglichst bald eine Mitteilung iiber

den integrierten Schutz der Qualitéit der Boden vorzulegen;
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

FORDERT die Kommission DRINGEND AUF, ihr Wei3buch zur integrierten Produktpolitik,
ihre spezifische Strategie fiir die nachhaltige Nutzung der Ressourcen und ihre spezifische

Strategie fiir das Abfallrecycling vorzulegen;

ERACHTET es fiir wichtig, dass der Einsatz steuerlicher MaBBnahmen, einschlieBlich eines
rechtzeitigen und geeigneten Gemeinschaftsrahmens fiir die Energiebesteuerung, gefordert
und dazu ermutigt wird, zu einer effizienteren Energienutzung und zu saubereren Energie-
und Verkehrsformen iiberzugehen, sowie Anreize zur technologischen Innovation gegeben

werden;

ERINNERT daran, welch gro3e Bedeutung er den im 6. Aktionsprogramm festgelegten Prio-

ritdten und der fristgerechten Ausarbeitung aller erforderlichen Maflnahmen beimisst;

NIMMT in der Erwiédgung, dass es im Interesse von Fortschritten in Richtung auf eine nach-
haltige Mobilitéit wichtig ist, einen Impuls fiir den Umstieg auf umweltfreundlichere Ver-
kehrsmittel zu geben, und dass angesichts regionaler und lokaler Unterschiede sowohl inner-
halb der Mitgliedstaaten als auch von einem Mitgliedstaat zum anderen sowie in den Bei-
trittslandern Initiativen, die Infrastrukturinvestitionen in den 6ffentlichen Verkehr und in die
Eisenbahn, die Binnenwasserstra3en, den Kurzstreckenseeverkehr, den kombinierten Verkehr
und einen effizienten Verbund fordern, im Rahmen der MaBBnahmen zur Durchfithrung der
gemeinsamen Verkehrspolitik im Zeitraum bis 2010 Vorrang eingerdumt werden sollte,
KENNTNIS von der unlidngst erfolgten Vorlage des Weillbuchs iiber Verkehrspolitik durch

die Kommission;

NIMMT angesichts der Bedeutung des stiadtischen Verkehrs fiir die Umwelt und fiir die
Lebensqualitit in den Stiddten und seiner starken Auswirkungen auf globale Umweltaspekte
wie die Klima@nderungen KENNTNIS von der Absicht der Kommission, eine Mitteilung iiber

die stadtische Verkehrspolitik vorzulegen;

FORDERT die Kommission AUF, ein strategisches Konzept zur Bewiltigung der technolo-
gischen Risiken unter Beriicksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltspezi-
fischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Stadtentwicklung zu

erarbeiten;

RUFT im Anschluss an die Tagung des Européischen Rates von Nizza (Dezember 2000)
beziiglich des Vorsorgeprinzips IN ERINNERUNG, dass die Regelungen fiir die Anwendung

dieses Prinzips gekliart werden miissen;
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Kandidatenlinder

48.

ERACHTET es, da der Synthesebericht der Kommission ab 2003 die Kandidatenldnder ein-
schlieBen wird, fiir wichtig, dass diese die Politiken und Ziele der Gemeinschaftsstrategie fiir
nachhaltige Entwicklung bereits in der Zeit vor dem Beitritt beriicksichtigen, so dass die Lage

in diesen Landern im Synthesebericht 2003 zum Ausdruck kommt.

Forderung der Nachhaltigkeit

49.

50.

KOMMT eingedenk der Tatsache, dass im Hinblick auf die langfristigen Ziele der EU-Strate-
gie fiir nachhaltige Entwicklung regelmiBige Initiativen und Uberpriifungen erforderlich sind,
und als Beitrag zur jihrlichen Priifung, die auf der Frithjahrstagung des Europidischen Rates
durchgefiihrt wird, in Anbetracht des Syntheseberichts der Kommission, der Entwicklung und
Anwendung des 6. Umweltaktionsprogramms sowie der Umsetzung des Prozesses der
Einbeziehung des Umweltschutzes und anderer einschligiger Beitrige UBEREIN, jihrliche
Schlussfolgerungen mit Leitlinien fiir die Umweltdimension der Strategie fiir nachhaltige
Entwicklung anzunehmen, die dem Europédischen Rat auf seiner Friithjahrstagung vorgelegt

werden sollen;

NIMMT ZUR KENNTNIS, dass die Kommission beabsichtigt, einen jdhrlichen Umwelt-
bericht als Beitrag zu den Arbeiten des Rates (Umwelt) im Vorfeld der Friihjahrstagung des

Europdischen Rates zu erarbeiten.
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LISTE DER DEM EUROPAISCHEN RAT
UNTERBREITETEN DOKUMENTE UND BERICHTE

Mitteilung der Kommission fiir den Europdischen Rat auf seiner Friihjahrstagung in
Barcelona: "Die Lissabonner Strategie - Den Wandel herbeifiihren" (Zusammenfassender
Bericht)

[Dok.5654/02]

und

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Die Lissabonner Strategie - den Wandel
herbeifiihren
[Dok. 5654/02 ADD 1 + REV 1 (fr,de.en) + ADD 2]

Bericht der Kommission iiber die Umsetzung der Grundziige der Wirtschaftspolitik 2001
[Dok. 6641/02 + ADDI1]

Mitteilung der Kommission: Bilanz der Manahmen zur Einfiihrung des Euro-Bargelds
[Dok. 7020/02]

Jahresbericht des Ausschusses fiir Wirtschaftspolitik iiber die Strukturreformen 2002
[Dok. 6636/02]

Erster Bericht iiber Gesundheitswesen und Altenpflege
[Dok. 6361/02 + COR 1 (en)]

Gemeinsamer Bericht der Kommission und des Rates: "Erhohung der Erwerbsbeteiligung und
Forderung des aktiven Alterns"
[Dok. 6707/02]

Detailliertes Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und
beruflichen Bildung in Europa
[Dok. 6365/02]

"Aktionsplan der Kommission fiir Qualifikation und Mobilitat"
[Dok. 6299/02]

Mitteilung der Kommission: "Einen europdischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen"
[Dok. 14440/01]

Gewalt gegen Frauen - Schlussfolgerungen des Vorsitzes
[Dok. 6994/02]

Bericht iiber eine Strategie zur Einbeziehung der Belange der Umwelt und der nachhaltigen
Entwicklung in die Wirtschaftspolitik
[Dok. 6913/02]
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http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4296&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4297&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4285&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4294&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4288&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4279&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4287&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4280&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4277&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4295&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4293&LANG=1
http://ue.eu.int/newsroom/related.asp?BID=75&GRP=4291&LANG=1

Mitteilung der Kommission: Anzeiger iiber die Umsetzung der sozialpolitischen Agenda
[Dok. 6488/02]

Mitteilung der Kommission: "Biowissenschaften und Biotechnologie: Eine Strategie fiir
Europa"
[Dok. 6415/02]

Fahrplan des Vorsitzes fiir die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Europdischen Rates
(Goteborg) zur EU-Strategie fiir nachhaltige Entwicklung
[Dok. 6837/1/02 REV 1 ]

Strategie fiir die Einbeziehung der Umweltbelange in die auBBenpolitischen Manahmen des
Rates (Allgemeine Angelegenheiten)
[Dok. 6927/02]

Beitrag des Rates (Fischerei): Einbeziehung der Umweltdimension und der nachhaltigen
Entwicklung in die Gemeinsame Fischereipolitik
[Dok. 6288/02]

Entwurf eines Berichts des Europdischen Rates an das Europdische Parlament iiber die
Fortschritte der Europdischen Union im Jahr 2001
[Dok. 6802/02]
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	—	die Durchführung einer systematischen Analyse des "policy mix" im Euroraum, mit der sich die Auswirkungen der Währungs- und

